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Zusammenfassung
Dieser Beitrag untersucht die Gr€unde, die daf€ur sprechen, Verantwortung mit den
Fähigkeiten des moralischen Denkens und Urteilens in Verbindung zu bringen. Er
stellt f€unf verschiedene Ansätze vor, die Verantwortung und Rationalität mitein-
ander verkn€upfen: die Arbeiten von Susan Wolf, R. Jay Wallace, Angela M. Smith
und Pamela Hieronymi sowie die Gemeinschaftsarbeit von John Martin Fischer
und Mark Ravizza. Am Leitfaden dieser Autoren wird gezeigt, dass der Begriff
des rationalen Vermögens zentral ist f€ur das Verständnis und die Begr€undung
unserer Verantwortungspraxis. Die Debatte €uber diesen Zusammenhang hat
bereits deutliche Fortschritte gezeitigt, doch wirft der Begriff eines rationalen
oder moralischen Vermögens nach wie vor erhebliche Verständnisprobleme auf.
Ein denkbarer Grund hierf€ur, der erörtert wird, ist der, dass dieses Vermögen in
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einem konstitutiven Verhältnis zur Praxis des Zur-Verantwortung-Ziehens und
Verantwortung-Übernehmens stehen könnte – und dass dieses Verhältnis noch
gr€undlicher Erforschung harrt.

Schlüsselwörter
Fähigkeit • Gr€unde • (Handlungs-, Selbst-)Kontrolle • Moral • Rationalität •
Rechenschaft • Urteil

1 Einleitung

Viele Arbeiten zur Verantwortung weisen dem menschlichen Vermögen der Ratio-
nalität einen besonderen Rang zu. Dies geschieht meist im Hinblick auf solche
Fähigkeiten, die ein Individuum f€ur seine Handlungen verantwortlich machen. Eine
dar€uber hinausgehende, hier nicht im Mittelpunkt stehende Frage wäre die nach der
Rationalität der Praxis selbst, aufgrund deren wir einander als verantwortliche Sub-
jekte behandeln.

Das Urteilsvermögen hat demgegen€uber eine weniger wichtige Rolle in der
Debatte gespielt, ist aber ebenfalls bedeutsam. Es kommt dann zum Zuge, wenn
ein verantwortungsfähiger Mensch seine Situation erfasst, Handlungsmöglichkeiten
abwägt und schließlich tatsächlich handelt. Nach manchen Autoren manifestieren
Urteile sich auch in unseren spontanen Reaktionen und unseren Aufmerksamkeits-
mustern (einschließlich dessen, was unserer Aufmerksamkeit entgeht). Außerdem
wirkt das Urteilsvermögen nat€urlich mit beim R€uckblick auf Handlungen und ihre
Folgen, bei der Zuschreibung und Zumessung von Verantwortung f€ur sie und bei der
Entscheidung €uber das Ob bzw. Wie einer Reaktion auf sie.

F€ur die Zwecke dieses Beitrags ist es n€utzlich, Rationalität und Urteil begrifflich
zusammenzuspannen, da nicht jeder Philosoph von sich aus normative Überlegun-
gen im Sinne von Rationalität verstehen wird. ‚Normativ‘ verwende ich hier als
Sammelbegriff f€ur die Forderungen der Klugheit, der Moral und auch der sozialen
Rollen. Dass Klugheitserwägungen eine Sache der Rationalität sind, steht außer
Zweifel, auch wenn ungewiss bleibt, ob es in der Frage der Gewichtung von kurz-
gegen€uber langfristigen Aspekten eine ‚rationale‘ Entscheidung geben kann. Hin-
gegen wird von etlichen Philosophen bezweifelt, dass Moral und erst recht soziale
und institutionelle Verhaltenserwartungen als auf Vernunft bzw. unserem rationalen
Vermögen gegr€undet gedacht werden können. Über zweierlei d€urfte indes Einigkeit
bestehen: Erstens ist es f€ur verantwortungsfähige Wesen sowohl möglich als auch
bisweilen notwendig, €uber normative Anspr€uche nachzudenken, gleich, ob diese
Anspr€uche Fragen der Klugheit, der Moral oder der sozialen Erwartung ber€uhren.
Und zweitens kann keine Moraltheorie, wie wenig Gewicht sie auch immer der
Rationalität beimisst, die Schl€usselrolle des Urteilens im praktischen Leben verleug-
nen. Kurz, mit Hilfe des Begriffspaars ‚Rationalität und Urteil‘ lässt sich auf die
Rolle moralischer und anderer normativer Überlegungen im Agieren und Interagie-
ren verantwortlich Handelnder hinweisen.
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Der nachstehende Beitrag ist folgendermaßen gegliedert: Einleitend werden die
naheliegenden Gr€unde f€ur die Verbindung von Rationalität und Verantwortung
genannt, und es wird an Harry Frankfurts bekannte Konzeption der Handlungsfrei-
heit erinnert – eine Konzeption, die justament deshalb scheitert, weil sie Rationalität
und moralisches Urteil ausklammert. Im Hauptteil werden dann in mehr oder
weniger chronologischer Reihenfolge f€unf Ansätze vorgestellt, die das rationale
Vermögen verantwortlich Handelnder thematisieren. Jeweils einen eigenen Ab-
schnitt erhalten dabei Susan Wolfs Freedom within Reason (Wolf 1990), R. Jay
Wallaces Responsibility and the Moral Sentiments (Wallace 1994) und die Gemein-
schaftsarbeit von JohnMartin Fischer und Mark Ravizza, Responsibility and Control
(Fischer und Ravizza 1998). Die letzten beiden Abschnitte gelten zwei Autorinnen,
die in den vergangenen zwölf Jahren mehrere bedeutende Arbeiten €uber verantwort-
liches Handeln vorgelegt haben und deren Auffassungen beträchtliche Parallelen
aufweisen: Angela M. Smith und Pamela Hieronymi. Wie sich zeigen wird, gibt es
f€ur die Verkn€upfung der Verantwortung mit dem Denk- und Urteilsvermögen zwin-
gende Gr€unde, doch wirft der daf€ur notwendige Begriff des Vermögens bzw. der
Fähigkeit („ability“) grundsätzliche Fragen bez€uglich der Natur des moralischen
Handelns und der Moralgemeinschaft auf.

2 Hintergrund: Übergreifende Motive für die Verbindung
von Verantwortung und Rationalität (bzw. normativen
Überlegungen im weiteren Sinne)

Zwischen Rationalität und Verantwortung besteht offensichtlich ein grundlegender
Zusammenhang. Die Praxis des Zur-Verantwortung-Ziehens zeichnet Verhältnisse
zwischen erwachsenen Menschen aus. Sie verdankt sich der dem Menschen eigen-
t€umlichen Fähigkeit, Rechenschaft €uber sein Handeln abzulegen, dasselbe auch von
seinesgleichen zu verlangen und einige dieser Handlungen und Rechtfertigungen als
unvertretbar abzulehnen. Der Zusammenhang schlägt sich nicht zuletzt sprachlich
nieder: In ‚Verantwortung‘ steckt das Antworten, das Rede-und-Antwort-Stehen, so
wie engl. ‚responsibility‘ das Verb ‚to respond‘ enthält und im sinnverwandten
‚answerability‘ ‚answer‘, in ‚accountability‘ ‚account‘ liegt.

Damit soll keineswegs bestritten werden, dass diese menschliche Fähigkeit ge-
wisse Vorformen in den Beziehungen zwischen anderen intelligenten Tieren be-
sitzt, die sich ein ihnen n€utzliches Verhalten gern gefallen lassen und sogar erwidern,
ihnen zugef€ugten Schaden hingegen mit Unwillen aufnehmen und sogar vergelten.
Da diese Tiere aber weder ihr Tun und Lassen nebst seinen Beweggr€unden in Worte
zu fassen noch Einwände gegen das Verhalten anderer oder gar normative Anspr€u-
che zu artikulieren vermögen, können wir in ihrem Falle nur von Reaktionen
und nicht von Antworten/Verantwortung sprechen, so wenig wie von Zurechnen/
Zurechenbarkeit oder von Rechenschaft.

Der grundlegende Zusammenhang von Rationalität und Verantwortung weist
auch auf die zentrale Bedeutung normativerMaßstäbe f€ur die Frage der Verantwortung
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hin. Es trifft zwar zu, dass wir jemandem Verantwortung f€ur eine Tat oder deren
Folgen zuschreiben können, ohne dabei schon ein moralisches oder sonstwie nor-
matives Urteil zu fällen. Unsere Aussage beschränkt sich in diesem Falle darauf,
dass der Betreffende etwas bestimmtes getan oder eine bestimmte Folge herbeige-
f€uhrt habe, dass also Tat oder Folge Niederschlag seines Handlungsvermögens – und
nicht etwa von zwingender Notwendigkeit, einer gestörten Geistesverfassung oder
einem merkw€urdigen Zufall – sei. (Auch dann ist freilich immer noch eine Art
normativen Urteils im Spiel, insofern wir urteilen oder jedenfalls davon ausgehen,
dass der Betreffende €uber die f€ur verantwortliches Handeln notwendigen Fähigkei-
ten verf€uge. Jedoch m€ussen wir in einem solchen Fall weder den Handelnden noch
seine Tat oder deren Folge als gut oder schlecht bewerten.) Meist beziehen wir uns
aber, wenn wir jemanden als verantwortlich f€ur eine Tat oder deren Folge bezeich-
nen, auf die handlungsleitenden Normen: Jemanden f€ur verantwortlich zu halten,
impliziert €ublicherweise, sowohl ihn als Handelnden wie auch sein Handeln zu
bewerten – negativ bei Tadel und Bestrafung, positiv bei Lob und Lohn. Die Frage,
ob unsere Bewertungsmaßstäbe ihrerseits letztlich der Vernunft entspringen, kann,
wie bereits angedeutet, im vorliegenden Rahmen vernachlässigt werden. Entschei-
dend ist, dass die Verantwortungspraxis in der Regel die Existenz moralischer und
anderer Normen voraussetzt; dass €uber diese Normen nachgedacht werden kann und
de facto nachgedacht wird; dass es stets eine Urteilsfrage ist, inwieweit die Normen
in einer gegebenen Situation gelten; und dass wir auch €uber diese Urteilsfrage
nachdenken können.

Nicht selten wird der fundamentale Zusammenhang von Rationalität und Verant-
wortung durch Debatten €uber Determinismus und Verantwortung verdunkelt, in
denen recht unpräzis von der Freiheit bzw. „Fähigkeit, anders zu handeln“, die Rede
zu sein pflegt. Diese Fähigkeit, das sollte allseits einsichtig sein, bedarf der Spezi-
fikation. Einfach zu sagen, jemandes Handeln, Denken oder Urteilen sei ‚nicht
determiniert‘, reicht, wie bereits Hume und Kant gewusst haben, nicht aus, um zu
verstehen, was verantwortliches Handeln sei: Vielleicht ist ja das Universum inde-
terministisch, oder es gibt spezielle naturgesetzliche Strukturen, aufgrund deren
Handlungsfolgen nicht determiniert sind. Verantwortliches Handeln, was immer es
auch sein mag, ist jedenfalls kein schlichtes Zufallsprodukt. Sein Träger muss als in
irgendeiner Weise selbstbestimmt verstanden werden. Anders gesagt: Das Problem,
wie wir Personen als Urheber ihrer Handlungen sowie der diesen Handlungen
zugrunde liegenden Gedanken und Urteile verstehen sollen, besteht unabhängig
davon, wie wir Freiheit und Verantwortung genau zueinander ins Verhältnis setzen.

Zum Hintergrund der vorzustellenden neueren Debatten gehört auch die Position
Harry Frankfurts, die darum hier kurz in Erinnerung gerufen sei. Laut Frankfurt
(Frankfurt 1971) beruht dermenschlicheWille auf unserer Fähigkeit, unsmit bestimmten
W€unschen zu identifizieren, indem wir „W€unsche zweiter Stufe“ („second-order
desires“) ausbilden derart, dass wir bestimmte Dinge „zu w€unschen w€unschen“
(„want to want“) bzw. „nicht zu w€unschen w€unschen“ („want not to want“). Der
Wille ist dann im Wesentlichen die Fähigkeit, in Bezug auf einen Wunsch zu
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handeln zu w€unschen. Die Mutter, die einverstanden ist mit ihrer Mutterschaft,
‚w€unscht‘ in diesem Sinne die Mehrzahl der damit verbundenen Pflichten ‚zu
erf€ullen zu w€unschen‘, wohingegen die Drogens€uchtige wider Willen es
‚w€unscht‘, ihrer Sucht ‚nicht nachzugeben zu w€unschen‘. Zum Thema ‚Verant-
wortung‘ sagt Frankfurt nur sehr wenig, aber sein Grundgedanke ist der, dass
Willensfreiheit aus dem Einklang zwischen erst- und zweitstufigen W€unschen
entsteht und nicht aus kausaler Nicht-Determination.

Frankfurts Konzeption mag als nicht-metaphysische Freiheitstheorie ihren
Reiz haben, sie sieht sich jedoch entscheidenden Einwänden gegen€uber. Einer
davon besagt, dass sie uns kein Kriterium f€ur Verantwortung an die Hand gibt. Es
ist beispielsweise denkbar, dass ich ‚w€unsche, nicht zu w€unschen‘, mich an
meiner ehemaligen Geliebten zu rächen. Dieser „Wunsch zweiter Stufe“ enthebt
mich aber nicht der Verantwortung, wenn ich dann trotzdem rachs€uchtig handele.
Tatsächlich könnten meine inkompatiblen W€unsche mich sogar eher zur Selbst-
täuschung als zur Selbstbeherrschung f€uhren, etwa indem ich meine eifers€uchtige
Einmischung rationalisierend f€ur einen Ausdruck legitimer Sorge halte. (Dieses
Problem wird bei Frankfurt dadurch verdeckt, dass er sich auf Beispiele suchtge-
steuerter oder zwanghafter W€unsche konzentriert, die Verantwortung grundsätz-
lich zu unterminieren scheinen.) Noch schwerer ins Gewicht fällt in unserem
Kontext ein zweiter Einwand, den Gary Watson in seinem Aufsatz ‚Free Agency‘
(Watson 1975) vorgetragen hat. Ihm zufolge geht Frankfurts Theorie insgesamt
nicht auf, weil sie dem Denken und den Werten keinen angemessenen Platz
zubilligt. Denn die Überlegung, die ein verantwortungsfähiger Mensch anstelle,
sei keine das Faktische betreffende (w€unscht er oder w€unscht er nicht, einen
bestimmten Wunsch zu haben?), sondern eine normative (soll ein bestimmter
Wunsch verwirklicht oder soll er verworfen werden?). „Man fragt sich f€ur ge-
wöhnlich nicht – oder braucht sich nicht zu fragen –, welchen seiner W€unsche
man handlungswirksam sehen möchte; man fragt sich, welche Handlungsweise
die beste sei. Die praktische Ausgangsfrage betrifft Handlungsweisen und nicht
einen selbst [sprich: die W€unsche, die man hat]“, schreibt Watson (Watson 1975,
S. 219). Frankfurts Ansatz unterschlägt mit anderen Worten die Fähigkeit verant-
wortlicher Menschen zum rationalen Handeln. Er scheitert sowohl als Freiheits-
wie als Verantwortungskonzeption.

Ein Anliegen der im Folgenden betrachteten Autoren ist es, der Fähigkeit zum
rationalen Handeln einen Stellenwert einzuräumen, ohne es in einer Weise zu
interpretieren, die mit einem deterministischen Weltbild wesensmäßig unvereinbar
wäre. Dies nicht in erster Linie deshalb, weil unsere Autoren Anhänger des Deter-
minismus wären, sondern vielmehr aus dem bereits erwähnten Grunde, dass bloße
Nicht-Determiniertheit uns im Verständnis dessen, was die Fähigkeit zum verant-
wortlichen Handeln auszeichnet, nicht weiterhilft. Beiträge zur Problemlösung lie-
fern alle Positionen, wobei ein beständiger Fortschritt zu verzeichnen ist und die
Arbeiten von Angela Smith und Pamela Hieronymi uns m. E. einem zufriedenstel-
lenden Verständnis der Problematik am nächsten bringen.
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3 Susan Wolf, Freedom within Reason (1990)

Susan Wolf stellt ihre Konzeption als Antwort auf zwei einander ausschließende
Auffassungen von moralischer Verantwortung vor. Bei der einen von ihnen, von
Wolf ‚Wahres Selbst‘-Theorie genannt, handelt es sich erkennbar um diejenige
Harry Frankfurts, die Wolf allerdings unter dem Eindruck von Watsons Einwand,
wonach die Werte eines Handelnden ebenso maßgebend sind wie seine W€unsche, zu
plausibilisieren sucht. Ein Mensch ist demzufolge „frei und verantwortlich f€ur sein
Verhalten dann und nur dann, wenn sein Verhalten durch seinen Willen und sein
Wille durch seine W€unsche gesteuert werden kann [. . .]. Die f€ur Verantwortung
erforderliche Freiheit [. . .] ist [. . .] die Freiheit, das zu tun, was das innerste,
eigentliche oder wahre Selbst w€unscht – was freilich etwas anderes sein kann als
das, wozu die stärksten W€unsche einen drängen [. . .] [Somit] hängt des Menschen
Status als freies und verantwortliches Wesen nicht daran, ob, sondern daran, wie
seine Handlungen determiniert sind“ (aus Wolfs späterer Zusammenfassung ihrer
Monografie – 2005, S. 265 [Kursiven sind die der Übers.]). Dagegen geht die
andere, die ‚Autonomie‘-Theorie, davon aus, dass Lebewesen „verantwortlich nur
insoweit [sind], als sie autonom sind. Werden ihre Handlungen von außerhalb ihres
Selbst liegenden Kräften gesteuert oder wird gar ihr Selbst von ihm äußerlichen
Kräften gesteuert, so sind sie f€ur die daraus folgenden Handlungen nicht verant-
wortlich“ (Wolf 2005, S. 261). Es liegt auf der Hand, dass eine solche Sicht der
Dinge häufig eine inkompatibilistische Verantwortungskonzeption begr€undet, wo ihr
nicht schon gleichkommt.

Wolfs Einwand gegen die ‚Autonomie‘-Theorie ist ein zum Teil altvertrauter. Die
Theorie lehnt die Annahme, jemandes Handlungen und sonstige Eigenschaften seien
determiniert, mit der Begr€undung ab, sie lasse keinen Spielraum f€ur die individuelle
Verantwortung. Wenn aber Autonomie gleichbedeutend damit sein soll, dass jeman-
des Gedanken und Handlungen bloß nicht-determiniert sind, ist schwer erkennbar, in
welchem Sinne dann noch gesagt werden kann, dass eine Person hinter den Hand-
lungen stehe (Wolf 1990, S. 14). Wolf spitzt diesen bekannten Punkt noch zu, indem
sie darauf hinweist, dass in der logischen Konsequenz dieser Theorie Autonomie als
Fähigkeit verstanden werden m€usste, eine Wahl zu treffen ohne jegliche Grundlage,
d. h. unabhängig von den Empfehlungen der Vernunft oder des Begehrens (Wolf
1990, S. 53 f.). Was aber, so fragt Wolf, sollte der Sinn oder Wert eines solchen
nihilistischen Vermögens sein?

Wolfs Argumentation gegen die ‚Wahres Selbst‘-Theorie ist von komplexer Art
und st€utzt sich stark auf Überlegungen, die die Autorin bereits in einer fr€uheren
Arbeit angestellt hat (Wolf 1987, vgl. a. Wolf 1990, S. 37 f., 44, 75 ff., Wolf 2005,
S. 266 ff.). Demnach ist ein Mensch, der aufgrund seiner Sozialisation abstoßende
Werte hegt und außerstande ist, Gr€unde f€ur andere Denk- und Handlungsweisen
anzuerkennen, recht besehen f€ur sein eigenes Denken und Verhalten nicht verant-
wortlich, obwohl es offenkundig sein ‚wahres‘ Selbst repräsentiert. Einen solchen
Menschen sollten wir nicht tadeln, denn er ist letzten Endes nicht „zurechnungs-
fähig“ – es fehlt ihm „die Fähigkeit, Recht von Unrecht zu unterscheiden“ (Wolf
1987, S. 56). Als zweiten Haupteinwand gegen ‚Wahres Selbst‘-Theorien f€uhrt Wolf
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an, dass sie Urteile €uber Verantwortlichkeit nicht in ihrer ganzen „Tiefe“ zu erfassen
vermöchten. Zu meinen, Menschen dr€uckten in ihrem Handeln – jedenfalls wenn sie
freiwillig und nicht unter Zwang handeln – schlichthin ihr ‚wahres Selbst‘ aus, f€uhre
dazu, dass man in ihnen nurmehr „schlechte“, „gute“ oder irgendwo zwischen diesen
beiden Polen einzuordnende „Tat-Urheber“ sehe (Wolf 1990, S. 39). Aussagen €uber
Verantwortung erschöpften sich aber nicht darin, Menschen in dieser Weise einzu-
stufen (um einen von Smart 1961 geprägten Begriff zu entlehnen): Sie seien „spe-
zifischer, nicht-instrumentell und offenbar auch gewichtiger“ (Wolf 1990, S. 41).
Diesem Einwand ließe sich im Rahmen der ‚Wahres Selbst‘-Theorien nach Wolf nur
begegnen, wenn man zu erklären w€usste, wie Personen f€ur ihr Selbst verantwortlich
sein könnten. Indes schließt unser Bewusstsein vom Einfluss der Erziehung und
Gesellschaft eine solche Möglichkeit von vornherein aus, ganz zu schweigen von
den Problemen, die sich mit der ‚Autonomie‘-Theorie verbinden. (Dieser Aspekt soll
im Folgenden weitgehend außer Betracht bleiben. Er steht nicht im thematischen
Zentrum dieses Beitrags, kommt allerdings als Bedenken gegen ‚attributionistische‘
Darstellungen wie die von Angela Smith zum Tragen: siehe weiter unten Abschn. 6.)

Weil beide Theorien eine Eigenschaft voraussetzen, „die sich auf eine nicht, auch
nicht implizit, wertende Art beschreiben lässt [sc. Freiheit von Kausaldetermination;
Fähigkeit, seinen W€unschen oder Werten entsprechend zu handeln], verfehlen sie
das Hauptmerkmal, durch das verantwortliche Wesen sich von anderen unterschei-
den“, meint Wolf (Wolf 1990, S. 77). Wir sollten deshalb besser auf das menschliche
Vernunftvermögen setzen, das heißt auf die Fähigkeit, gemäß einer rational vertret-
baren Wertorientierung zu denken und zu handeln. Mit Blick auf die ‚Autonomie‘-
Theorien wäre es f€ur die Feststellung verantwortlichen Handelns demnach nicht
ausschlaggebend, dass das Handeln durch die Einfl€usse, die einen Menschen geprägt
haben, nicht kausal determiniert wird, sondern dass es determiniert wird durch die
Fähigkeit des Betreffenden, im Einklang mit der Vernunft zu denken und zu handeln.
Zwischen diesen beiden Arten der Determination besteht im Übrigen keinerlei
Konkurrenz, erheischen sie doch völlig unterschiedliche Erklärungsansätze (Wolf
1990, S. 72). In Bezug auf die ‚Wahres Selbst‘-Theorien käme es wiederum darauf
an, verantwortliches Handeln nicht als simple Resultante der Charakterz€uge oder
Fähigkeiten des jeweiligen Menschen zu verstehen, sondern einzusehen, dass,
solange diese Fähigkeiten und Eigenarten nicht mit der Fähigkeit einhergehen,
moralische Gesichtspunkte zu w€urdigen und ihnen gemäß zu handeln, verantwort-
liches Handeln gar nicht vorliegt. Nur wer Recht von Unrecht halbwegs zu unter-
scheiden vermag, ist ein Kandidat f€ur moralische Verantwortung.

Freilich schafft diese ihre Konzeption, wie Wolf selbst herausstellt (Wolf 1990,
S. 79 ff., vgl. a. 1980), eine Asymmetrie bei der Verantwortungszuschreibung. So
wären Menschen, die sich fest bestimmten Formen des Unrechts verschrieben
haben, nicht verantwortlich, da sie unfähig sind, Gr€unde f€ur rechtschaffenes Denken
und Handeln anzuerkennen. Andere hingegen, die sich fest dem „Wahren und
Guten“ verschrieben haben und zum Beispiel einfach nicht l€ugen oder stehlen
können, wären trotzdem ohne Abstriche zu loben. Denn der Pr€ufstein f€ur die
Zuschreibung von Verantwortung liegt nicht in der „Fähigkeit, anders zu handeln“,
sondern in der „Fähigkeit, recht zu handeln“. Diese Asymmetrie ist nach beiden
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Seiten hin anfechtbar. Auf den Übeltäter, der unfähig oder jedenfalls in geringerem
Maße fähig ist, recht zu handeln, kommen wir gleich zur€uck. Was soll man aber zu
demjenigen sagen, der konstant recht handelt und behauptet, er könne gar nicht
anders? Angenommen, dem wäre so – w€urde er dann kein Lob verdienen? Ich will
hier nicht versuchen, diese Frage abschließend zu klären, sondern lediglich (mit
Wolf) anmerken, wie befremdlich eine Annahme wäre, der zufolge die Fähigkeit,
recht zu handeln, dann moralisch weniger profiliert sein w€urde, wenn sie absolut
verlässlich zur Verf€ugung st€unde. Es fällt schwer zu denken, dass bei den wenigen
Menschen, auf die wir glauben unter allen Umständen bauen zu können, etwas
anderes als Lob und Dankbarkeit am Platze sei (vgl. Williams 1993).

Mit der Fähigkeit, Recht von Unrecht zu unterscheiden und €uber den Unterschied
zu reflektieren, hat Wolf unbestreitbar einen wesentlichen Punkt herausgearbeitet.
Weniger eindeutig ist es aber, ob die Zuschreibung einer partiellen Unfähigkeit zu
solchem Unterscheiden sich in der von Wolf gedachten Weise als Grundlage f€ur die
Praxis des Zur-Verantwortung-Ziehens eignet. Einige Menschen sind zweifellos so
radikal unempfänglich f€ur rationale Überlegungen, dass es sinnlos scheint, sie wie
Verantwortliche zu behandeln – so, wie ja auch nicht-vernunftbegabte Entitäten
nicht als verantwortlich behandelt werden. Dennoch gibt es Gr€unde, Bedenken
gegen Wolfs leitende Intuition zu hegen, wonach jene, die weniger fähig sind, recht
zu handeln, deshalb auch weniger verantwortlich f€ur ihr Handeln sind.

Zunächst einmal ist die Zuschreibung eines moralischen oder rationalen Ver-
mögens, wie auch Wolf einräumt (Wolf 1990, S. 87), problematisch und mit Unsi-
cherheiten behaftet. Zwar gibt es nat€urlich einen Sinn, in dem sich sagen lässt, der
ordentlich sozialisierte Rassist sei ‚nicht fähig‘, von sich aus einen antirassistischen
Standpunkt zu vertreten. Es ist aber anzunehmen, dass sich in den meisten Fällen
doch Wege finden lassen werden, ihn f€ur solche Gedanken zugänglich zu machen –
sei es mit Argumenten wie Fairness, Mitleid oder was auch immer. Da die Argu-
mente f€ur den Egalitarismus so elementar sind, ist es nie leicht zu beurteilen,
inwieweit Fähigkeit oder echte Unfähigkeit, sie einzusehen, vorliegt.

Doch auch wenn wir einmal unterstellen, es ließen sich zumindest relative
Aussagen €uber moralische Fähigkeit bzw. Unfähigkeit treffen, konfrontiert uns
Wolfs vermeintlich intuitive Annahme mit kontraintuitiven Implikationen. Mora-
lisch ‚weniger fähige‘ Menschen handeln schlechter – und öfters schlechter – als
andere. Gerade diejenigen, die wir also am stärksten zur Verantwortung ziehen
m€ussten, sollen wir nach Wolfs Konzeption am wenigsten f€ur verantwortlich halten.
Um obiges Beispiel aufzunehmen, leuchtet es aber kaum ein, dass einer Unzu-
gänglichkeit f€ur antirassistische Argumente, einer Unempfänglichkeit f€ur den Ega-
litarismus, einer Blindheit gegen das Menschsein bestimmter anderer Menschen
exkulpatorische Kraft zukommen sollte. Ebenso gut kann man darin eine besonders
tief sitzende – und umso tadelnswertere – moralische Verderbtheit sehen.

Ein verwandtes Problem tritt auf, wenn wir bedenken, dass viele Menschen sich
exakt so lange anständig verhalten, wie sie im Einflussbereich anständiger gesell-
schaftlicher Institutionen leben, die ‚soziales‘ oder, wie es manchmal auch genannt
wird, ‚prosoziales‘ Verhalten belohnen und sein Gegenteil bestrafen. Kollabieren
solche Institutionen oder werden von einer tyrannischen Macht usurpiert, können
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dieselben Menschen zu bereitwilligen Übeltätern werden und beispielsweise dazu
€ubergehen, ihre Nachbarn zu verraten oder zu töten. Die Geschichte lehrt uns, dass
dergleichen nicht so selten vorkommt. Vielleicht sollten wir daran festhalten, dass
diese Menschen dem Übel ‚hätten‘ widerstehen ‚können‘. (Wenn man f€ur rechen-
schaftspflichtig nur den hält, der fähig ist, besser zu handeln, drängt sich eine
entsprechende Fähigkeitszuschreibung geradezu auf.) Vielleicht könnten wir aber
auch in Betracht ziehen, dass die betreffende Fähigkeit nicht so sehr eine Eigenschaft
des Individuums simpliciter als vielmehr eine Eigenschaft des Individuums inner-
halb einer bestimmten Bandbreite gesellschaftlicher Rahmenbedingungen ist. Diese
Überlegung wird sehr schön bei Vargas ausgef€uhrt (Vargas 2013, insbes. Kap. 6).

Es geht mir hier nicht darum, eine Entscheidung zwischen diesen beiden Mög-
lichkeiten herbeizuf€uhren. Der springende Punkt ihrer Gegen€uberstellung ist erneut
einfach der, dass der Begriff der Fähigkeit kein scharf umrissener ist und dass er
Probleme der empirischen Zuschreibung aufwirft. Eine wichtige Implikation der
zweiten Sichtweise möchte ich jedoch aufzeigen. Sie weist nämlich darauf hin, dass
bei vielen (?) Menschen die Fähigkeit, moralischen Erwägungen zu folgen, sich
zumindest teilweise der Tatsache verdankt, dass andere Menschen bereit sind, sie zur
Verantwortung zu ziehen: mit Kritik und Widerstand zu reagieren, wenn sie etwa
versuchen sollten, ihren Nachbarn Schaden zuzuf€ugen; wertschätzend mit ihnen zu
interagieren, sofern sie angemessene R€ucksicht auf andere nehmen. Wenn aber das
moralische Vermögen teilweise geformt und aufrechterhalten wird durch die Praxis
des Zur-Verantwortung-Ziehens, kann es logischerweise nicht als unabhängige Basis
f€ur die Begr€undung dieser Praxis herhalten. Ja, wir könnten die These aufstellen,
dass Behauptungen, wonach geistig zurechnungsfähige Erwachsene generell fähig
sind, die Mitwirkung an Übeltaten – außer vielleicht in Extremsituationen des
Terrors – zu verweigern, keine reinen Tatsachenbehauptungen sind, sondern immer
auch eine konstitutive Dimension enthalten: das heißt, dass sie dazu beitragen, ein
Bewusstsein unser selbst und dessen, was wir ‚vermögen‘, zu wecken und insbe-
sondere auch, die Bereitschaft anderer, uns verantwortlich zu machen, falls wir dem
Bösen nicht widerstehen, zu antizipieren. Wenn Aussagen €uber moralische Fähig-
keiten diese tatsächlich zugleich mitkonstituieren, erhält jener alte, vertrackte Grund-
satz: „Sollen setzt Können voraus“ eine unerwartete neue Bedeutung.

4 R. Jay Wallace, Responsibility and the Moral Sentiments
(1994)

Ein weiterer Ansatz, der das rationale Vermögen betont, ist der von R. Jay Wallace.
Sein Buch verbindet zwei Gedankenstränge miteinander. Zum einen bezieht es sich
auf Peter Strawsons ber€uhmten Aufsatz ‚Freedom and Resentment‘ (Strawson 1962;
dt. ‚Freiheit und Übelnehmen‘), der die Rolle reaktiver Gef€uhle wie Übelnehmen,
Empörung und Dankbarkeit in menschlichen Alltagsbeziehungen untersucht. Nach
Strawson fungiert unsere Praxis des Zur-Verantwortung-Ziehens nicht als Instru-
ment, mit dem wir einander manipulieren in der Hoffnung, ein wechselseitig ge-
billigtes Verhalten zu fördern (wie im utilitaristischen Verständnis von Verantwortung,
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z. B. bei Smart 1961), sondern sie dr€uckt die enorme Bedeutung aus, die eine
anständige Behandlung durch unsere Mitmenschen f€ur uns persönlich hat. Es wohnt
mit anderen Worten dieser Praxis ein emotionaler Kern inne, der unsere eigene
Bindung an moralische Maßstäbe und unseren eigenen Platz in der Moralgemein-
schaft reflektiert. Strawsons Betonung moralischer Gef€uhle und zwischenmenschli-
cher Beziehungen verkn€upft Wallace sodann mit einem zweiten, eher kantianischen
Gedankenstrang, indem er hervorhebt, wie wichtig Gerechtigkeit f€ur die Praxis des
Zur-Verantwortung-Ziehens ist, und ihren Zusammenhang mit rationalen Fähigkei-
ten aufzeigt: „Es ist gerecht, Menschen moralisch zur Verantwortung zu ziehen,
wenn sie €uber das rationale Vermögen gebieten, moralische Gr€unde einzusehen und
anzuwenden und ihr Verhalten im Lichte dieser Gr€unde zu steuern“ (Wallace 1994,
S. 1). Anders ausgedr€uckt: „Das ‚Können‘, auf das es f€ur die moralische Verant-
wortung ankommt, ist nicht das ‚Können‘ alternativer Möglichkeiten . . ., sondern
das ‚Können‘ eines allgemeinen rationalen Vermögens“ (Wallace 1994, S. 7 f.). Aus
naheliegenden Gr€unden konzentriere ich mich auf diesen letzteren Strang.

Die Frage der Gerechtigkeit steht bei Wallace deshalb so im Vordergrund, weil sie
das Hauptmotiv f€ur den Verantwortungs-Inkompatibilismus bildet. Dessen Grund-
gedanke ist bekanntlich dieser: Wenn jemand determiniert ist, in einer bestimmten
Weise zu denken oder zu handeln, scheint es nicht gerecht, ihn daf€ur in einer Form
zur Verantwortung zu ziehen, die ihm Schaden oder Schmerz zuf€ugt; denn mangels
Verhaltensalternativen hat er keine Möglichkeit, solch widrige Reaktionen zu ver-
meiden. Diesem Gedanken will Wallace Gen€uge tun, ohne zuzulassen, dass er die
Praxis des Zur-Verantwortung-Ziehens grundsätzlich in Frage stellt. Dazu will der
Autor erstens die ‚Möglichkeit, Tadel und Übelnehmen zu vermeiden‘, nicht ebenso
metaphysisch wie mysteriös als ‚Fähigkeit, anders zu handeln‘ verstehen, sondern
im geläufigeren Sinne eines rationalen Vermögens. Das „Vermögen [. . .], moralische
Gr€unde einzusehen und anzuwenden“, ist eine normale, alltägliche Fähigkeit. Nat€ur-
lich gelingt es den meisten Erwachsenen nicht immer, in der moralisch geforderten
Weise zu handeln und zu urteilen – aber solange es ihnen regelmäßig gelingt, können
wir ihnen jene Fähigkeit zuschreiben. Zweitens erläutert Wallace, wie Entschuldi-
gungen und Befreiungen zu verstehen sind – Fälle also, in denen wir andere
Menschen €ublicherweise nicht verantwortlich machen f€ur ihr Verhalten, auch wenn
es in mancher Hinsicht falsch oder schädlich sein mag.

Entschuldigungen und Befreiungen sind unter anderem deshalb von Belang, weil
das inkompatibilistische Standardargument so interpretiert werden kann, dass wir
bez€uglich unserer Missetaten allesamt entschuldigt sind, da wir in Anbetracht
unserer Geschichte, Veranlagung und näheren Umstände gar nicht anders hätten
handeln können – oder auch so, dass wir von moralischen Anspr€uchen alle mitein-
ander befreit sind, weil wir die Fähigkeit zum moralischen Handeln eigentlich gar
nicht haben und es unter den Bedingungen des Determinismus sozusagen einen
gl€ucklichen Zufall darstellt, wenn tatsächlich einmal jemand rechtschaffen handelt.
Wallace zeigt €uberzeugend, dass Entschuldigungen und Befreiungen nicht nach
dieser Lesart funktionieren.

Wird nämlich jemand von moralischen Anspr€uchen befreit, dann nicht deshalb,
weil wir sein Handeln f€ur determiniert halten w€urden, sondern weil es sich irgendwie
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seiner rationalen Kontrolle entzog: Einen solchen Menschen zur Verantwortung zu
ziehen, wäre nach Wallace ungerecht oder, genauer gesagt, unvern€unftig. Der
Kleptomane beispielshalber unterliegt – im Gegensatz etwa zu jemandem, der um
des persönlichen Vorteils willen ein Versprechen bricht – einem Zwang. Im noch
gravierenderen Fall des Psychopathen fehlt es €uberhaupt an der Fähigkeit zur
rationalen Selbstkontrolle, so dass es nachgerade sinnlos wird, ihn zur Verantwor-
tung zu ziehen. Der Preis der Unfähigkeit des Psychopathen ist dabei keineswegs
eine (ihm selbst mutmaßlich gar nicht unwillkommene) Befreiung von den Folge-
kosten der Verantwortungszuschreibung, sondern sein Ausschluss aus der morali-
schen Gemeinschaft. Man nimmt ihm gegen€uber eine (wie Strawson es nennt)
„objektive Einstellung“ ein, d. h. man begegnet ihm als Gefahr, als jemandem, der
in Schranken zu halten und eventuell ärztlich zu behandeln ist. Auch die diversen
Zwangsstörungen m€ussen, wenngleich auf niedrigerem Niveau, in Schranken gehal-
ten, behandelt oder sonstwie bearbeitet werden; denn wiewohl wir eine Zwangsge-
störte nicht tadeln, so erwarten wir doch, dass sie ihr Leiden erkennt und gegebe-
nenfalls Hilfe annimmt, um es zu heilen oder in seinen Auswirkungen zu mildern.

Entschuldigungen wirken vergleichsweise unmittelbarer und punktueller. Wir
entschuldigen jemandes Verhalten, wie schädlich oder unrecht es uns auch erschei-
nen mag, dann, wenn wir davon ausgehen, dass es nicht beabsichtigt war. Dass ich
eine wertvolle Vase fallenlasse, wird man mir nachsehen, wenn ich keine andere
Möglichkeit hatte, zu verhindern, dass ein in Ohnmacht Sinkender mit dem Kopf am
Kaminsims aufschlägt. Wenn eine von Sorgen niedergedr€uckte Kollegin es ver-
absäumt, uns zu gr€ußen, machen wir uns klar, dass sie das nicht persönlich meint,
und entschuldigen sie bereitwillig. Auch hier geht es nicht um die Abwesenheit
anderer Verhaltensmöglichkeiten in irgendeinem metaphysischen Sinne, sondern um
die Abwesenheit einer bösen Absicht. Entschuldigungen sind f€ur Wallace eine
Forderung der Gerechtigkeit: dessen, dass der Betreffende Tadel oder Strafe nicht
verdient hat. Entweder hat er ohnehin nicht unrecht gehandelt, oder es wäre ange-
sichts der Anforderungen und Belastungen, unter denen er stand, nicht gerecht, ihm
sein Handeln, auf bestimmte Pflichten pochend, vorzuhalten.

Beiläufig sei hier ein Problem von Wallaces Argumentation erwähnt. Es versteht
sich nämlich nicht von selbst, dass Gerechtigkeit die ‚Leitnorm‘ f€ur die Praxis des
Zur-Verantwortung-Ziehens ist (Benson 1996). Auch die Achtung f€ur Andere oder
eine Wertschätzung moralischer Gemeinschaft ließe sich zur Begr€undung dieser
Praxis anf€uhren –womit Wallace stellenweise durchaus konform geht (z. B. Wallace
1994, S. 69, 234). Des Weiteren könnte man es (mit Pamela Hieronymi: siehe unten,
Abschn. 7) f€ur einen Fehler halten, Tadel als eine Art Benachteiligung oder Sanktion
anzusehen, deren Verteilung die Frage der Gerechtigkeit €uberhaupt erst aufwirft.
Indes stellt diese Frage, wie gesagt, ein häufiges Motiv f€ur inkompatibilistische
Positionen dar, weshalb der Nachdruck, den Wallace darauf legt, verständlich ist,
auch wenn durch diese Akzentuierung weitergehende Fragen nach Wesen und
Begr€undung der Praxis der Verantwortungszuschreibung offenbleiben.

Die Gerechtigkeitsthematik weist allerdings auf einen grundlegenden Aspekt hin.
Wallaces Ausgangsfrage lautet, ob bestimmte Formen, in denen Menschen einander
behandeln, gerecht seien. Im Gegensatz zu vielen anderen Autoren setzt er also keine
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metaphysische Tatsache betreffs zurechnungsfähiger Erwachsener zur Begr€undung
der moralischen Verantwortungspraxis voraus. Zwar sind Tatsachen €uber Menschen
offenkundig relevant f€ur ihn: im Hinblick auf Befreiungen die Frage, ob jemandem
die Fähigkeit, moralische Gr€unde einzusehen und anzuwenden, zukomme; im Hin-
blick auf Entschuldigungen die Frage, ob das äußere Verhalten eines moralisch
kompetenten Menschen eine unrechte Absicht oder Einstellung widerspiegele.
Zum Ausgangspunkt nimmt er sich aber eben die Überlegung, wie wir einander
behandeln sollten, sowie die Hypothese, dass die Praxis des Zur-Verantwortung-
Ziehens (bzw. des Entschuldigens oder Befreiens von Anspr€uchen) in diesem Lichte
zu begr€unden sei. Obgleich er es nicht genau so formuliert, macht er damit auf eine
versteckte Ungereimtheit in der Argumentation des moralischen Inkompatibilismus
aufmerksam: Diesem zufolge scheinen wir geradezu moralisch verpflichtet zu sein,
Menschen f€ur ihre Handlungen nicht verantwortlich zu machen, da jede unmorali-
sche Handlung nur einen weiteren Beleg f€ur die Unfähigkeit ihres Urhebers abgibt,
anders zu handeln, als er es tatsächlich tut. Was will der Inkompatibilist dann aber
jenen entgegnen, die gleichwohl fortfahren, andere f€ur ihr Tun und Lassen zur
Verantwortung zu ziehen? Es ist zu vermuten, dass seine Entgegnung kritisch
ausfallen wird – womit sich die Aufgabe stellt, zu erklären, inwiefern diese Kritik
sich vom moralischen Tadel unterscheidet. (In diesem Zusammenhang fällt auf, wie
wenig in der Verantwortungsdebatte bisher €uber das Wesen des Tadels gesagt
worden ist – ein Versäumnis, das aufzuholen man erst j€ungst begonnen hat: vgl.
z. B. Sher 2005; Coates und Tognazzini 2012. Auf diesen Punkt komme ich weiter
unten in Abschn. 7 noch zur€uck.)

Damit soll nicht behauptet werden, Wallaces normativer Ansatz sei €uber jeden
Zweifel erhaben oder stelle gar die einzig denkbare Form dar, unsere Praxis des Zur-
Verantwortung-Ziehens in eine Beziehung zu allgemeineren moralischen Normen zu
setzen. (Neben dem am Rande bereits erwähnten kruden Utilitarismus wären hier
noch die kontraktualistischen Ansätze eines Scanlon 1998 oder Lenman 2006 sowie
die kantianische Sichtweise bei Ripstein 2004 zu nennen. Auf ihre Weise plädieren
sie alle daf€ur, die Praxis des Zur-Verantwortung-Ziehens zum Beziehungstyp der
fairen Interaktionen zu zählen.) Kritiker könnten aber vor allem versucht sein, beim
Begriff des Vermögens oder Könnens anzusetzen und auf Klärung zu dringen.

So ist von inkompatibilistischer Seite vorgebracht worden, dass es f€ur die Be-
gr€undung der Praxis der Verantwortungszuschreibung nicht ausreiche, unser ratio-
nales Vermögen anzuf€uhren, wenn jemandem bei einer bestimmten Gelegenheit die
‚Fähigkeit‘ zur Aus€ubung besagten Vermögens fehlte. (Dieser Unterschied zwischen
allgemeinem Vermögen und konkreter Fähigkeit findet sich mehrfach bei Wallace
1994: z. B. 182 f., 192, 199 ff.) Der Einwand ist leicht nachvollziehbar: Hat jemand
sein allgemeines Vermögen nicht ausge€ubt, dann war er vermutlich kausal determi-
niert, es nicht auszu€uben; und somit taugt der Verweis auf das allgemeine Vermögen
nicht zur Vindizierung einer konkreten ‚Fähigkeit, anders zu handeln‘ (vgl. etwa
Cullity 1997; Kane 2002). Wallace versucht, diesen Einwand zu unterlaufen (Wal-
lace 1994, S. 182 ff.), indem er seinen Grundgedanken zur Befreiung von der
Verantwortung wiederholt, wonach die Befreiung unter Bezugnahme nicht auf
kausale Determination, sondern auf eine Beeinträchtigung des Vermögens der
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rationalen Selbststeuerung gewährt wird. Dar€uber hinaus legt er dar, dass die auf
praktische Aufgaben bezogene Modalbegrifflichkeit (wie die Kraft zum Heben
schwerer Gewichte oder das Beherrschen einer zweiten Sprache) eine gänzlich
andere sei als diejenige, die wir in Aussagen der Art verwenden, dass etwas, weil
determiniert, nicht anders habe geschehen können (in Erwiderung auf Kane: vgl.
Wallace 2002, S. 717 ff.).

An beiden Antworten mag man ein gewisses Ungen€ugen empfinden. Die erste
sieht so aus, als €ubte Wallace einfach hinhaltenden Widerstand, anstatt sich genauer
dar€uber auszulassen, wie rationales Vermögen und Verantwortungspraxis aufeinan-
der zu beziehen wären. Gelegentlich deutet er zwar einen tieferen Zusammenhang an
(z. B. Wallace 1994, S. 234), doch seine Betonung von Entschuldigungen und
Befreiungen verleitet ihn m. E. zu einer Unterbewertung der Rolle, die wir – sofern
nicht gerade entschuldigt oder befreit – bei der Aufrechterhaltung der Moralgemein-
schaft als Teilnehmer spielen. Und während die zweite Antwort dem Problem so, wie
es bei Kane gefasst ist, gerecht werden mag, bietet sie keine Lösung f€ur die
tiefergehende Frage an, welche Art von Modalkategorien f€ur das Verständnis mora-
lischer Handlungsfähigkeit denn gefordert sei. Gewiss tadeln wir andere manchmal
daf€ur, nicht gen€ugend Entschlossenheit oder Willenskraft an den Tag zu legen – die
einschlägigen Modalkategorien f€ur praktische Aufgaben –, aber das ist nicht unbe-
dingt der typische Fall. Insbesondere geht es bei schlechten Menschen nicht einfach
nur darum, dass sie sich größere M€uhe geben m€ussten, gut zu sein (oder zu handeln),
und Gutsein ist schwerlich dem Anspannen eines Muskels vergleichbar. W€urden
wir die Dinge so betrachten, wäre der Schluss nicht weit, dass bei manchen Men-
schen der ‚moralische Muskel‘ schlechterdings, wieviel sie ihn auch immer bewegen
oder trainieren, schlaffer ist als bei anderen – womit die Sorge um die Gerechtigkeit
der Verantwortungszuschreibung unweigerlich wieder Einzug hielte. (Tatsächlich
scheint Wallace auf den letzten Seiten seines Buches in diese Richtung zu tendieren,
wenn er beschreibt, wie eine mangelhafte Erziehung und schlechte soziale Ver-
hältnisse das Vermögen der rationalen Selbstkontrolle beeinträchtigen; Wallace
1994, S. 231 ff.) Im Übrigen gesteht Wallace freim€utig, dass er „den Begriff eines
allgemeinen Vermögens weitgehend als unproblematisch voraussetze“ (Wallace
1994, S. 192). Auch wer ihm darin folgt, dass das Nachdenken €uber Verantwortung
nicht von einer Metaphysik des rationalen Handlungsvermögens ausgehen sollte,
wird der Ansicht sein, dass es €uber unser moralisches und rationales Vermögen ein
bisschen mehr zu sagen gibt.

5 Fischer und Ravizza, Responsibility and Control: A Theory of
Moral Responsibility (1998)

Als Wallaces Buch erschien, hatte John Martin Fischer bereits begonnen, eine
Auffassung von moralischer Verantwortung zu entwickeln, die unsere Fähigkeit
zur moralischen Reflexion betont (Fischer 1982, 1987, 1994). Am umfassendsten
findet sie sich in Fischer und Ravizza dargelegt (Fischer und Ravizza 1998),
einem viel diskutierten Werk, das hier als der avancierteste Ansatz in puncto
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‚Empfänglichkeit f€ur Gr€unde‘ vorgestellt wird. In ihm schneiden die Autoren wich-
tige Themen an, insbesondere mit ihrem Hinweis auf die Bedeutung der Übernahme
von Verantwortung f€ur uns selbst. Ihre Konzeption ähnelt in vielerlei Hinsicht der
Wallaces, nimmt sich aber auch der von diesem offengelassenen Frage an, wie unser
moralisches Denken und Urteilen zu verstehen sei. Dennoch bleibt die Fassung der
Problematik bei Fischer und Ravizza, wie ich zeigen werde, hinter ihren Möglich-
keiten zur€uck.

In Grundz€ugen entfaltet sich die Theorie folgendermaßen: Welche Art von
Kontrolle €uben verantwortliche Personen €uber ihre Handlungen aus? Wie zahlreiche
Kompatibilisten dargetan haben, ist es unwahrscheinlich, dass wir irgendwie zwi-
schen alternativen Möglichkeiten wählen können, jedenfalls in einem starken meta-
physischen Sinne. Wohl aber denken wir zuweilen €uber verschiedene Handlungs-
optionen nach und erwägen ihr F€ur und Wider – mit anderen Worten, wir lassen uns
in unserem Handeln von Gr€unden leiten. Fischer und Ravizza meinen nun, dass f€ur
moralische Verantwortung diese Art von „Leitkontrolle“ („guidance control“) hin-
reichend sei. Die Leitkontrolle – da uns aus der Erfahrung wohlvertraut – erlaube es
zudem, systematische Fragen wie die nach ihrer kausalen Grundlage sowie danach,
ob diese Grundlage deterministisch zu interpretieren sei, unentschieden zu lassen.
Fischer und Ravizza nennen ihre Theorie „semi-kompatibilistisch“, da sie den
Determinismus weder als wahr noch als falsch unterstellt.

Das Hauptargument unserer beiden Autoren daf€ur, dass moralische Verantwor-
tung keine „Weichenstellungskontrolle“ („regulative control“) €uber „alternative
Möglichkeiten“ verlangt, st€utzt sich auf Szenarien, in denen jemand nur in einer
ganz bestimmten Weise handeln kann – nicht aus eigener Wahl, sondern weil zum
Beispiel ein Manipulator ihn dazu bringt: ein verr€uckter Wissenschaftler etwa, der
von außen Einfluss auf das Feuern seiner Neuronen nehmen kann – und dennoch
verantwortlich ist. Auch dieser Diskussionsstrang verdankt einiges Harry Frankfurt
(Frankfurt 1969), dem vornehmlichen Schöpfer solcher Fantasien. Es sind aber auch
prosaischere Beispiele denkbar, in denen einem Handelnden ohne sein Wissen die
Möglichkeit, anders zu handeln, gewissermaßen schon materiell verbaut ist. Fischer
und Ravizza stellen uns die Situation eines nach rechts abbiegenden Autofahrers vor
Augen, dem nicht bewusst ist, dass sein Wagen aufgrund externer Faktoren gar nicht
anders fahren kann (Fischer und Ravizza 1998, S. 32; ebenso Fischer 2012, S. 120 f.).
So konstruiert das Beispiel auch wirkt, so verdeutlicht es doch den Sinn, in dem man
sagen könnte, der Fahrer lenke die Bewegung seines Fahrzeugs und sei demzufolge
verantwortlich f€ur das Rechtsabbiegen, obwohl er faktisch in gar keine andere
Richtung hätte steuern können. Dieser Argumentationsmethode – man könnte sie
‚Intuitionsantrieb durch verstiegene Beispiele‘ nennen – kommt nat€urlich keine be-
gr€undende Kraft zu, da Beispiele wie Intuition gleichermaßen anfechtbar sind. Das
Argument, so wäre also zu ergänzen, ist mitnichten unentbehrlich f€ur die Theorie –
zumal Fischer (Fischer 2012, S. 123) die G€ultigkeit anderweitiger Argumente (etwa
der von Strawson vorgebrachten) gegen die Notwendigkeit der Weichenstellungs-
kontrolle anerkennt.

Auf einem anderen Blatt steht die Behauptung, das Vorliegen von „Leitkontrolle“
sei hinreichend f€ur moralische Verantwortung. Fischer und Ravizza weisen hier
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darauf hin, dass verschiedene kausale Pfade zu einer Handlung f€uhren können, von
denen manche der Rede von Verantwortung zweifellos den Boden entziehen: Han-
dele ich aufgrund von hypnotischer Beeinflussung oder weil mir ein Betäubungs-
mittel ins Getränk gemischt worden ist oder auch infolge abseitiger Manipulationen
eines bösen Wissenschaftlers, so bin ich nicht verantwortlich. Die positive Aussage
der Theorie ist demnach die, dass es einen kausalen Pfad gibt, der moralische
Verantwortung zulässt: Die Handlung muss aus einer Art von „Mechanismus“
hervorgehen, der erstens empfänglich f€ur Gr€unde ist und zweitens dem Handelnden
selbst zugehört.

Auf beide Bedingungen kommt es an, und keine der beiden hängt sei’s von der
Frage der Wahrheit oder Falschheit des Determinismus, sei’s von den spezifischen
Kausalpfaden ab, die geistigen Vorgängen und körperlichen Bewegungen zugrunde
liegen. In Bezug auf die erste Bedingung erklären Fischer und Ravizza, der fragliche
Mechanismus – beispielsweise eine „gewöhnliche praktische Überlegung“ oder „Ab-
wägung aufgrund eines schwer widerstehlichen Wunsches“ (Fischer und Ravizza
1998, S. 48) – m€usse nicht hundertprozentig zuverlässig funktionieren. Sprächen
wir immer angemessen auf Gr€unde an, so gäbe es vermutlich gar keine Notwendig-
keit, einander zur Verantwortung zu ziehen. Über eine gewisse ‚Robustheit‘ sollte
der Mechanismus jedoch verf€ugen: Verantwortlich nennen wir nicht jemanden, der
nur in einigen wenigen, speziellen Hinsichten oder in Ausnahmesituationen auf
Gr€unde anspricht. Diese Forderung entspricht offenbar ziemlich genau Wallaces
Rede von einem Vermögen, Gr€unde einzusehen und anzuwenden: Bei einer verant-
wortlichen Person zeigt sich dieses Vermögen weder unfehlbar noch bloß spora-
disch.

Mit dem Vorliegen eines halbwegs zuverlässigen „Mechanismus“ ist es indes
noch nicht getan. Fischer und Ravizza ersinnen Fälle, in denen jemand infolge der
Machenschaften eines (nicht-bösen?) Neurowissenschaftlers, einer Gehirnwäsche
oder Hypnose ebenfalls halbwegs zuverlässig auf Gr€unde anspricht. Die Methode
des ‚Intuitionsantriebs durch verstiegene Beispiele‘ einmal zugestanden, leuchtet es
ein, dass der Manipulierte selbst nicht als verantwortlich Handelnder gelten kann.
Sowohl das Nachdenken €uber Gr€unde als auch die Verantwortung liegen beim
Strippenzieher. Der Mechanismus, der auf Gr€unde anspricht, muss der des Handeln-
den selbst sein.

Was macht einen Mechanismus zu dem eines Handelnden? F€ur Fischer und
Ravizza erfordert das einen Entwicklungsprozess, aufgrund dessen der Betreffende
dahin gelangt, sich (i) als Ursprung seiner Entscheidungen und Handlungen und
(ii) als f€ur diese verantwortlich anzusehen – zum Beispiel, indem er akzeptiert, dass
andere, sollte er unrecht gegen sie handeln, ihm das mit gutem Grunde €ubelnehmen
könnten. Im Regelfall vollzieht sich diese Akzeptanz stillschweigend im Laufe des
Heranwachsens und der Sozialisation innerhalb einer Gemeinschaft anständiger
Personen. Dabei €ubernimmt der Mensch allmählich „die Verantwortung f€ur die
Quellen seines Handelns [und] eignet sie sich in einem wichtigen Sinne an“ (Fischer
und Ravizza 1998, S. 210). Wer sich selbst nicht als Ursprung seines eigenen
Handelns sieht, wird nach Fischer und Ravizza „vermutlich nicht den Ver-
such unternehmen, mittels Entscheidungen oder Körperbewegungen auf die Welt

Verantwortung, Rationalität und Urteil 379

g.d.williams@lancaster.ac.uk



einzuwirken“ (Fischer und Ravizza, S. 218). Und wer sich nicht als verantwortlich
begreift, schneidet sich selbst von normalen menschlichen Beziehungen ab und
verliert sogar seine personale Einheit. Die Autoren geben das Beispiel eines Serien-
mörders, der seine Verbrechen einem „inneren Monster“ – der f€ur Gr€unde nicht-
empfängliche Mechanismus par excellence! – zur Last legt (Fischer und Ravizza,
S. 219 f.).

All das sind wichtige Gesichtspunkte. Verschiedene „Mechanismen“ zu bem€u-
hen, hat den Vorteil, ber€ucksichtigen zu können, dass ein und derselbe Mensch f€ur
sein Tun manchmal verantwortlich ist und manchmal nicht. Er ist es, wenn seine
Handlungen dem Mechanismus „gewöhnliche praktische Überlegung“ entspringen
(Fischer und Ravizza, S. 216); er ist es nicht, wenn seine Taten durch einen der
Vernunft unzugänglichen, möglicherweise auf einem inneren Zwang, einer Sucht
oder geistigen Störung beruhenden Mechanismus zustande kommen. Fruchtbar ist
auch die Idee, dass Verantwortung entsteht, indem wir Verantwortung f€ur unser
Handeln €ubernehmen, und dass die Übernahme von Verantwortung f€ur eine voll-
ständige Teilhabe an normalen menschlichen Beziehungen wesentlich ist. Auf diese
letzteren beiden Punkte, bei denen die Autoren zu meinem Bedauern nur kurz
verweilen, komme ich noch zur€uck.

Neben diesen Vorz€ugen sind auch einige Schwierigkeiten zu vermerken, die sich
aus der Darstellung ergeben. Das menschliche Denk- und Urteilsvermögen als
„Empfänglichkeit f€ur Gr€unde“ auszulegen, bringt schon einmal die Gefahr mit sich,
es allzu passiv zu konzipieren. Diese Empfänglichkeit dann aber ihrerseits als
„Mechanismus“ zu fassen, ist ein noch weit radikalerer Schritt, der etwas, das wir
tun, vollends umdeutet zu etwas, das geschieht – entweder in uns oder, bei den
exzentrischeren Beispielen von Manipulation, außer uns (vgl. jedoch Fischer et al.
2007, S. 78). Damit tut sich eine skeptische L€ucke auf; denn wie kann dieses
Geschehen jemandes Tun sein? (En passant sei gesagt, dass ebendiese Art von
L€ucke dem Inkompatibilismus in die Hände spielt. Wenn wir menschliche Tätigkeit
quasi mechanistisch, im Sinne von Kausalprozessen beschreiben, wird es schwer,
ein handelndes Subjekt namhaft zu machen, das irgendetwas tut.) In der Anwendung
auf Denk- und Urteilsprozesse sind mechanistische Bilder klarerweise fehl am
Platze: Es gibt kein Denken ohne ein Subjekt, das denkt. Anders gesagt, die Idee
der Verantwortungs€ubernahme dient hier dazu, ein k€unstliches Problem zu lösen.
Überdies erzeugt sie einen logischen Zirkel: Jemandes geistige Tätigkeit – d. h. ein
(wie auch immer unsprachlicher oder unausgesprochener) Denk- und Urteilsprozess,
mithin, gemäß Fischer und Ravizza: die Aktivität eines Mechanismus – wird ins
Feld gef€uhrt, um zu erklären, in welcher Weise die Aktivität eines Mechanismus das
verantwortliche Handeln von jemandem repräsentiert.

Nun ist solche Wirrnis nicht rein artifiziell, auch wenn eine undurchdachte
‚Mechanismus‘-Metapher sowie eine Vorliebe f€ur weit hergeholte Beispiele sie
unnötig vermehren. Letztlich verweist sie auf die Grundfrage, wie die Fähigkeit
zum rationalen und verantwortlichen Handeln – und mit ihr der einschlägige Begriff
der Fähigkeit selbst – eigentlich zu verstehen sei.

Diese Grundfrage soll in den folgenden Abschnitten €uber Angela Smith und
Pamela Hieronymi wieder aufgenommen werden. Zuvor lohnt es sich, noch einen
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näheren Blick auf den Begriff der Verantwortungs€ubernahme zu werfen. Fischers
und Ravizzas Konstruktion mag etwas forciert sein, die aufgezeigte Zirkularität aber,
soviel kann man ihnen zugutehalten, ist dem Gegenstande inhärent. Keiner von uns
hat sein eigenes Handlungsvermögen hervorgebracht; jeder von uns ist ein Produkt
sozialer und biologischer Faktoren, €uber die er zwangsläufig nicht verf€ugt; jeder von
uns ist endlich und fehlbar: Und doch m€ussen wir, wenn Moral und Rationalität denn
wirksame Kräfte in der Welt sein sollen, alle danach streben, beider Anspr€uche
unserem Handlungsvermögen zu inkorporieren.

Verantwortungs€ubernahme in diesem Sinne hängt teilweise von der Entscheidung
ab, sich an g€ultige Normen zu halten. Wo das geschieht, gibt es keinen guten Grund,
jemanden zur Verantwortung zu ziehen, da er innerlich bereits selbst die Verantwor-
tung €ubernommen hat. Verantwortungs€ubernahme hat aber auch ein retrospektives
Moment, das von der Bereitschaft lebt, sich selber zur Verantwortung zu ziehen,
berechtigte Vorw€urfe zu akzeptieren und aus ihnen zu lernen. Zu dieser Bereitschaft
muss, soll sie keine leere Floskel bleiben, eine Scheu davor gehören, Ausfl€uchte zu
suchen oder den Schwarzen Peter weiterzureichen – eine in unserem Zusammen-
hang besonders wichtige Abneigung also gegen jedes Sich-Herausreden, von wegen
man habe nicht anders handeln können, weil man durch Biologie und Eltern und
Gesellschaft nun einmal so geworden sei. Unabhängig davon, wie wir im Einzelnen
die Geschichte verstehen, durch die wir geworden sind, wer wir sind, d€urfen wir
unser Handeln nicht auf ein Produkt wirkender Kausalkräfte reduzieren. Das w€urde,
wie wir von Wallace wissen, dem Sinn des Entschuldigens selbst zuwiderlaufen.
Entschuldigungen zeigen an, dass wir, auch wenn der Anschein gerade dagegen
spricht, nicht auf eine bestimmte, unrechte Denk- oder Handlungsweise festgelegt
sind – sie zeigen nicht an, dass wir außerstande wären, uns selbst auf eine Hand-
lungsweise festzulegen. Und wie Robert Adams in einem ber€uhmten Aufsatz fest-
gestellt hat: „Die Übernahme der Verantwortung f€ur die eigenen Gef€uhle und Motive
abzulehnen, hieße [erstens], sich dem eigenen Empfindungs- und Begehrungsver-
mögen in unangemessener Weise zu entfremden“, und zweitens, eine entscheidende
Gelegenheit zum moralischen Lernen auszuschlagen (Adams 1985, S. 16).

Verantwortungs€ubernahme ist also ein fundamentaler Bestandteil der Fähigkeit
zu verantwortlichem Handeln. Weiter oben ist in Auseinandersetzung mit der Pro-
blematik des Fähigkeitsbegriffs bei Wolf bereits angedeutet worden, dass es einen
konstitutiven Zusammenhang zwischen der Fähigkeit zu verantwortlichem Handeln
und der Praxis des Zur-Verantwortung-Ziehens geben könnte. Hier ist nun die
Pointe, dass die Norm der Verantwortungs€ubernahme – die Norm, die uns dazu
auffordert, uns selbst zur Verantwortung zu ziehen, wie man auch sagen könnte – die
Fähigkeit zu verantwortlichem Handeln mitkonstituiert und damit zur Sinnhaftigkeit
unserer Praxis der wechselseitigen Verantwortungszurechnung beiträgt. Dass zum
Erwachsenwerden typischerweise die Übernahme der Verantwortung f€ur das eigene
Tun, Lassen und Selbst gehört, ist mehr als eine soziologische Beobachtung: Es ist
eine unerlässliche Pflicht. Wir m€ussen lernen, unser eigenes Handeln zu reflektieren
und im Lichte normativer Anspr€uche zu bewerten sowie zu akzeptieren, dass andere
Menschen mitunter befähigt und berechtigt sind, unsere Bewertungen zu korrigie-
ren. Fischer und Ravizza können plausibel darlegen, dass jemand, der partout keine
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Verantwortung f€ur sich €ubernimmt, schlicht der Fähigkeit ermangelt, f€ur Gr€unde
empfänglich zu sein, und ergo nicht verantwortungsfähig ist. Diese These verweist
jedoch auf einen grundsätzlicheren Punkt. Denn was immer sonst €uber die Gr€unde
zu sagen sein mag, f€ur die verantwortungsfähige Personen empfänglich sein sollen,
eines ist gewiss: Diese Gr€unde m€ussen auch Gr€unde daf€ur einschließen, die Verant-
wortung f€ur sich selbst zu €ubernehmen, d. h. sich selbst als aktiven und zurech-
nungsfähigen Träger von Bindungen und Verpflichtungen zu verstehen.

6 Angela M. Smith: Verantwortung liegt im Urteil, nicht in
der Wahl

Angela Smith und Pamela Hieronymi sind einer der schwierigsten Fragen €uberhaupt
in Bezug auf die Fähigkeit, rational und verantwortlich zu handeln, nachgegangen
und haben dabei vielfach ähnliche Positionen entwickelt. Die Frage geht auf das
Grundproblem zur€uck, vor dem Kompatibilisten und Inkompatibilisten gleicher-
maßen stehen: Wie können wir das Handlungsvermögen so ansetzen, dass einerseits
seine Beziehung zu biologischen und sozialen Prozessen erkennbar wird, so auch,
dass wir empirisch beobachtbare Ereignisse, wie sie zu einer kausal wohlgeordneten
Welt gehören, aus ihm hervorgehen sehen – und so, dass es andererseits diesen
Ereignissen weit genug entr€uckt ist, um eine unabhängige, zurechnungsfähige
Quelle von Aktivität bilden zu können? Oder, im Rekurs auf die von Fischers und
Ravizzas ‚Mechanismus‘-Metapher gestiftete Verwirrung formuliert: Wie können
wir in einer Welt des Geschehens Platz f€urs Tun schaffen? Die inkompatibilistische
Antwort mystifiziert die Sache eher: Die famose „Fähigkeit, anders zu handeln“ etwa
zeigt ein Problem an, ohne es zu lösen. Die oben dargestellten kompatibilistischen
Ansätze wiederum st€utzen sich auf den Gedanken des rationalen Vermögens, d. h.
der Fähigkeit, mit Bezug auf Gr€unde zu denken, zu urteilen und zu handeln – einer
Fähigkeit, die, wie sehr sie uns auch praktisch vertraut sein mag, der philosophi-
schen Aufklärung bedarf.

Eine Möglichkeit, etwas Halt in diesen Untiefen zu finden, besteht darin, das
Augenmerk auf den Zusammenhang von Verantwortung und Kontrolle zu richten.
Etliche Autoren haben j€ungst im Anschluss an Adams (Adams 1985) darauf hinge-
wiesen, dass der geläufige Gedanke, Personen seien f€ur das verantwortlich, was sie
kontrollierten, einen kleinen Haken hat: Er verfehlt nicht wenige signifikante Fälle
der Zuschreibung von Verantwortung. So hat George Sher in seinem Aufsatz ‚Out of
Control‘ (Sher 2005) in einprägsamer Weise Beispiele f€ur unrechtes Handeln auf-
grund von Fahrlässigkeit, Unachtsamkeit, Panik, voreiligem Urteil, Gef€uhllosigkeit
und moralischem Irrtum vorgef€uhrt. In keinem dieser Fälle scheint man mit Fug
sagen zu können, der Betreffende habe sein Handeln bzw. Unterlassen in dem Sinne
kontrolliert, dass er eine bewusste Wahl getroffen hätte, unrecht zu handeln; und
doch liegt es jedes Mal klar am Tage, dass er f€ur sein Tun oder Lassen Tadel
verdient hat.

Schon zuvor hatte Angela Smith in ihrem Aufsatz ‚Responsibility for Attitudes‘
(Smith 2005) €uber Einstellungen nachgedacht, wie sie sich z. B. in Vergesslichkeit
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oder in spontanen Reaktionen, in Einfällen, die uns ‚kommen‘, und in Zufällen der
Wahrnehmung ausdr€ucken. Smiths Hauptthese geht dahin, dass die Aktivität,
derentwegen wir einander und uns selbst zur Verantwortung ziehen, „nicht die der
Wahl, sondern die der Wertung“, des wertenden Urteilens ist (Smith 2005, S. 237).
Spontane Reaktionen und gedankenlose Versäumnisse verraten nicht weniger €uber
uns als unsere vorsätzlichen Handlungen, insofern sie zum Vorschein bringen, was
uns wichtig ist und sinnvoll erscheint. Diese Wertung wird und muss im Allgemei-
nen nicht ausformuliert werden. Trotzdem wäre es falsch, sie als etwas Passives zu
beschreiben. Sie charakterisiert einen Menschen – sie widerfährt ihm aber nicht.

Um nicht missverstanden zu werden: Smith ist wohlbewusst, dass manche
mentalen Zustände wesensmäßig passiv sind. So bin ich einer Sinnesempfindung
wie Schmerz oder Durst normalerweise einfach ausgeliefert. Sie enthält noch kein
Urteil, keine Wertung, und sie wirft auch nicht die Frage nach der Verantwortung
auf. (Verantwortungsfragen können sich allerdings an meiner Einstellung zu der
betreffenden Empfindung entz€unden: wenn ich beispielsweise die sich in ihr zeigen-
den körperlichen Bed€urfnisse missachte oder wenn ich umgekehrt Dringlicheres
ignoriere.) Sinnesempfindungen stehen höchstens in einer kausalen Relation zu
unseren Einstellungen: Eine ängstliche Einstellung aufgrund des Urteils, dass Gefahr
drohe, kann eine Empfindung wie Übelkeit verursachen; vernachlässige ich mich
selbst, sind Hunger und Durst die absehbaren Folgen. Empfindungen können außer-
dem nur n€utzlich oder schädlich, angenehm oder unangenehm sein. Urteile hingegen
unterliegen dem Maßstab von wahr und falsch, recht und unrecht, vern€unftig oder
unvern€unftig; und ebenso die Einstellungen, in denen die Urteile sich manifestieren.

Smiths Grundidee ist also die, dass unsere Gedanken und Einstellungen, Hand-
lungen und Unterlassungen die Haltung erkennen lassen, die wir zu allen möglichen
normativen Fragen einnehmen: etwa zu der, was man den Freunden im Gegensatz zu
Fremden schuldig sei, oder zu jener der Priorität verschiedener Angelegenheiten und
Projekte. Wenn ich, um ein Beispiel von Smith zu verwenden, den Geburtstag eines
Freundes vergesse, sagt das etwas €uber die Bedeutung dieses Tages innerhalb meines
Koordinatensystems aus (dass er z. B. weniger wichtig ist als meine aktuelle Ehe-
krise oder, je nachdem, als meine neueste Affäre). Diese Einstellung kann gegebe-
nenfalls nat€urlich falsch sein; aber der Fehler liegt dann nicht so sehr in einer Wahl
als in einem Aufmerksamkeits- und Bindungsmuster. Das Muster offenbart meine
Prioritäten und bringt meine Urteile zum Vorschein – wobei ‚Urteil‘ in einem weiten
Sinne zu verstehen ist als Einschätzung der Welt und meiner Position in ihr und
weniger als spezifische Erkenntnis, die ich zu einem bestimmten Zeitpunkt habe
(Smith 2005, S. 251 f.). In gewisser Weise ist nichts wesentlicher an einem Men-
schen als ebendiese Einschätzungen. Deshalb kann auch ein Akt des Vergessens
tadelnswert sein oder zumindest eine Rechtfertigung erheischen, denn er steht, wie
Smith sagt, in einer „rationalen Beziehung“ zu einem Werturteil – zu dem, was mir
wichtig ist. Smith spricht manchmal (im Anschluss an Scanlon 1998, S. 18–22) von
„urteilsbezogenen Einstellungen“, was aber nicht meint, dass unsere Einstellungen
von unseren Urteilen verursacht w€urden. Bei einem vollkommen rationalen Subjekt,
gesetzt, es existierte, w€urden die Urteile stets seinen Einstellungen, Reaktionen und
so weiter entsprechen. Bei einem nur teilweise rationalen Subjekt, wie wir alle es
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sind, sollten die Einstellungen usw. den Urteilen entsprechen (Smith 2005, S. 253).
Wenn ich, um erneut auf Smiths Beispiele zur€uckzugreifen, Hausspinnen f€ur harm-
los halte, sollte ich nicht mit Schrecken auf sie reagieren; wenn mein Freund mir
wichtig ist, sollte ich, außer in Krisen und Notfällen, an seinen Geburtstag denken.
Lob und Tadel sind folglich nach mehreren Dimensionen hin zu vergeben, nämlich
danach, ob jemandes im Handeln sich manifestierende Einstellungen vern€unftig
sind, ob die zugrunde liegenden Werturteile vern€unftig sind, und ob die Handlungen,
Einstellungen und Werturteile miteinander €ubereinstimmen.

Hinter diesen Ausf€uhrungen steht die tiefere Frage nach unserem Verständnis der
Aktivität verantwortungsfähiger Personen. „[D]ie Scheidelinie zwischen Aktivität
und Passivität ist das Urteil“, schreibt Smith (Smith 2005, S. 263). Das Distinktions-
merkmal des rational Handelnden besteht nicht in der Fähigkeit, als unverursachte
Ursache zu handeln, sondern in der Fähigkeit, eine wertende Haltung einzunehmen
und Gr€unde zu ihrer Rechtfertigung ebenso vorzubringen wie von anderen zu
fordern. Im Alltagsleben findet dieses Geben und Fordern zumeist nicht in Gestalt
einer gesitteten Debatte am Seminartisch statt – es kann ohne weiteres als w€utende
Anklage auftreten, dass eine Handlung oder Unterlassung nicht in Ordnung sei. Aus
all dem folgt, dass die Metaphysik des verantwortlichen Handelns sich weniger mit
Fragen von Kausalität und Determinismus als vielmehr mit den Distinktionsmerk-
malen von Rationalität undWerturteil beschäftigen sollte. Insbesondere sollte sie das
Handeln nicht als ein in einer bestimmten Weise verursachtes Ereignis darstellen,
sondern eher als Manifestation eines rationalen Vermögens: des Vermögens, zu
beurteilen, was wichtig ist, und danach zu handeln.

Wie alle an dieser Debatte beteiligten Autoren sieht auch Smith, dass Erziehung
und Kultur einen prägenden Einfluss auf unsere Wertbindung sowie auf unsere
Fähigkeit, diese zu revidieren, aus€uben. Sie anerkennt also auch, dass sich weiter-
gehende Fragen nach der Verantwortung stellen können, die jemand daf€ur trägt, der
geworden zu sein, der er ist (Smith 2005, S. 267 f., 2008, S. 389 f.). Die jeweilige
Antwort, so Smith, kann sich durchaus darauf auswirken, wie wir auf jemanden
reagieren. Sie ändert aber nichts daran, dass ein Mensch auf seinem Weg durch die
Welt eine bestimmte Wertbindung zum Ausdruck bringt und dass diese Bindung f€ur
seine Umgebung im Guten wie im Bösen von höchster Bedeutung ist. Ebenso wenig
ändert sie etwas daran, dass die Wertbindung rational vertretbar sein sollte. Unge-
achtet dessen außerdem, wie viele Zugeständnisse wir geneigt sind zu machen,
sobald wir zu verstehen suchen, wie andere zu denen geworden sind, die sie sind,
sollten wir vorsichtig damit sein, in ihnen „passive Opfer ihrer Fehlurteile“ (Smith
2008, S. 390) oder gleich ihrer gesamten Erziehung und Lebensumstände zu sehen:
Eine solche Haltung kann als geringschätzig oder respektlos empfunden werden,
und – so ließe sich hinzuf€ugen – sie ist auch nur schwer durchzuhalten, wenn man
einem Menschen gegen€ubersteht, der keinen Anlass sieht, von seinem unvern€unfti-
gen oder unmoralischen Benehmen abzugehen.

In diesem Abschnitt standen Fälle von Verantwortung ohne Handlungskontrolle
zur Debatte; denn dass spontane, un€uberlegte Reaktionen moralisch nicht ins Ge-
wicht fallen und keine moralisch relevanten Charakterz€uge offenbaren w€urden, wäre
eine äußerst unplausible Behauptung. Im Gegenteil ist die Schadenfreude, die ich
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€uber das Missgeschick eines Freundes empfinde, zu tadeln und tadelnswerter noch,
wenn ich sie, wie unbeabsichtigt auch immer, zeige. Manche Philosophen, die von
der Bedeutung der Kontrolle f€ur die Zuschreibung von Verantwortung €uberzeugt
sind, wenden ein, dass ich auf jeden Fall zu einem fr€uheren Zeitpunkt eine entspre-
chende Wahl getroffen haben m€usse (z. B. Otsuka 1998; Michael Smith 2004b;
Levy 2005). Doch wenn wir uns daraufhin vorstellen, ein Mensch hätte aktiv
beschlossen, unsensibel oder gemein zu werden, oder wäre, hätte er solches be-
schlossen, nurmehr f€ur spontane Anwandlungen von Unsensibilität und Gemeinheit
zu tadeln, dann sehen wir das Gewaltsame solcher Argumente, die sich nach vorge-
fassten theoretischen Konzepten statt nach den Realitäten menschlichen Agierens
und Interagierens richten.

Eine grundsätzlichere Frage steckt hinter der Unplausibilität derartiger Versuche,
die Kontrollbedingung f€ur den Verantwortungsdiskurs zu retten – beziehungsweise
hinter ihrer Plausibilität, wie sich auch sagen ließe, insofern man zu ihrer Verteidi-
gung ja anf€uhren kann, dass sie der Schwierigkeit Ausdruck verleihen, zu verstehen,
wie eine Tätigkeit zugleich die unsere und nicht unter unserer Kontrolle sein kann.
Um welche Art von Aktivität geht es also bei der Fähigkeit, rational und verant-
wortlich zu handeln, und ihrer Manifestation in oft unwillk€urlichen Urteilen und
Akten?

7 Pamela Hieronymi: Verantwortliche Tätigkeit als
„Wertungskontrolle“

Zur Beantwortung dieser Frage wende ich mich nunmehr den Arbeiten Pamela
Hieronymis zu. Hieronymis gehaltvolle Überlegungen zur Verantwortung stehen
denen von Angela Smith sehr nahe, doch hat sie sich eingehender mit dem Wesen
geistiger Tätigkeit befasst. Wenn wir diese Tätigkeit und was zu ihr gehört, sorg-
fältiger bedenken, dann, so lautet im Kern ihr Fazit, stellen wir fest, dass Kontrolle,
bei aller ihr zukommenden Bedeutung, nicht die primäre Erscheinungsform der
Fähigkeit zum verantwortlichen Handeln ist.

Gemäß Hieronymis Hauptargument (wozu auch Smith 2004a; Moran 2012;
Boyle 2011, 2013) unterliegen weite Bereiche unseres geistigen Lebens nicht unse-
rer Kontrolle und könnten das auch gar nicht, und zwar in folgendem Sinne: Ob wir
etwas glauben, €ubelnehmen oder beabsichtigen, können wir nicht auf der Basis
irgendwelcher alten Gr€unde entscheiden, welche die Aufrechterhaltung eines sol-
chen Geisteszustandes als w€unschenswert erscheinen lassen mögen. Um beim
Glauben zu bleiben: Etwas richtig glauben kann ich nur aus Gr€unden, die f€ur seine
Wahrheit sprechen. Es macht mich zwar vielleicht gl€ucklicher, zu glauben, ich sei
beliebter, als ich es tatsächlich bin; allein, das ist nicht die Art Grund, die mich von
meiner besonderen Popularität €uberzeugen kann oder jedenfalls sollte. (Unter Miss-
achtung der Tatsachen zu der Überzeugung zu gelangen, ich sei beliebt, käme reinem
Wunschdenken gleich.) Überzeugungen zielen, wie es häufig heißt, auf Wahrheit.
Wir könnten auch sagen: Überzeugungen sind den Tatsachen verantwortlich. Doch
wiewohl wir nicht ‚nach Belieben‘ glauben können, ist das Glauben bzw. Unterhalten
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von Überzeugungen etwas, das wir tun (vgl. a. Korsgaard 2010). Und es ist etwas,
wof€ur wir einstehen m€ussen: Wir sollten imstande sein, in gewissem Umfang
Rechenschaft €uber die Gr€unde f€ur unsere Überzeugungen abzulegen, und Andere
können uns mit Recht f€ur unbegr€undete Überzeugungen kritisieren, z. B. wenn wir
uns dem Wunschdenken hingeben.

Überzeugungen sind aber, wie gesagt, nur ein Beispiel. Unsere gesamte geistige
Tätigkeit unterliegt der von Hieronymi so genannten „Wertungskontrolle“ („evalua-
tive control“) – unsere Absichten, Gef€uhle von Dankbarkeit, Übelnehmen oder
Wohlwollen, die wir anderen entgegenbringen, usw. (Hieronymi 2006). Sie alle
kommen nicht nach unserem Belieben zustande, sondern als Reaktion auf die Welt
und als unsere Auffassung dessen, was der M€uhe wert und lohnend in ihr ist. Ohne
diesen Hintergrund w€urde keine Entscheidung uns vern€unftig oder sinnvoll erschei-
nen. Unsere vorsätzlichen Handlungen legen von dieser wertenden Tätigkeit nicht
weniger Zeugnis ab als unsere spontanen Reaktionen, und auch dem, was zu tun wir
unterlassen oder vergessen, liegt sie vielfach zugrunde.

Es gibt noch eine weitere Hinsicht, in der unsere Handlungskontrolle begrenzt ist:
Wir können uns nicht einfach entscheiden, mit unserem Verstehen und Verhalten
richtigzuliegen. Im Falle der Überzeugung kann ich zum Beispiel auf mehr oder
minder zuverlässige Überpr€ufungsmethoden zur€uckgreifen und bekannte Fehler-
quellen meiden. Eine Garantie bieten mir solche Vorsichtsmaßnahmen aber nicht,
und ich kann auch nur gelegentlich Gebrauch von ihnen machen. Dasselbe gilt in
hohem Maße vom Urteil – und betrifft damit einen der f€ur diesen Beitrag einschlä-
gigen Grundbegriffe –, unserer Einschätzung also von Personen und Situationen.
Solche Urteile hängen in mannigfacher Weise mit unseren Gef€uhlen und Gewohn-
heiten zusammen und €uben gemeinsam mit ihnen einen gewaltigen Einfluss auf
unseren Umgang mit Anderen aus. Zugleich sind sie äußerst fehlbar. Denn wieviel
M€uhe wir uns auch mit der kritischen Pr€ufung unserer Vorurteile, Annahmen oder
gef€uhlsmäßigen Reflexe immer geben mögen, wir können doch nie aus uns heraus-
treten, um unsere Deutungen nachhaltig zu revidieren. Seine geistige Verfassung
kann niemand hinter sich lassen. ‚Kontrolle‘, soweit wir dar€uber verf€ugen, kann
einzig im Rahmen der Fähigkeiten, die uns schon eignen, und der Perspektive, die
wir bereits einnehmen, ausge€ubt werden.

In einem wichtigen Betracht ist diese letztere Behauptung allerdings etwas
voreilig. Wenn wir nämlich Gl€uck haben, können wir von anderen Menschen, mit
denen wir die Welt teilen, lernen und aus ihrer Reflexions- und Urteilsfähigkeit
Nutzen ziehen. Dies gemahnt uns an einen Gesichtspunkt, der bereits im Zusam-
menhang mit Wolfs Fähigkeitsbegriff ins Spiel kam: Der soziale Kontext kann
unsere Fähigkeit, ein Urteil zu revidieren, stärken oder schwächen. Wenn wir
(moralisch) beg€unstigt sind, dann finden sich Menschen in unserer Umgebung
bereit, uns unsere Versäumnisse in Bezug auf bestimmte Aspekte des Lebens
vorzuhalten. Das können sie beispielshalber dadurch tun, dass sie uns f€ur solche
Versäumnisse tadeln. Die Praxis des Zur-Verantwortung-Ziehens kann uns also
dabei helfen, Dinge zu ‚sehen‘, die wir zuvor nicht hatten sehen ‚können‘, und auf
diese Weise Verantwortung f€ur unsere Denk- und Urteilsfehler zu €ubernehmen.
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Die Bef€urworter einer Kontrollbedingung f€ur die Zuschreibung moralischer Verant-
wortung könnten zwar darauf bestehen, dass verantwortlich f€ur seine Versäumnisse
nur sein kann, wer aus eigener Entschlusskraft besser geurteilt oder gehandelt ‚haben
könnte‘ oder, etwas weniger anspruchsvoll, wer, auf seinen Fehler hingewiesen, ihn
einzusehen und sein Verhalten entsprechend zu ändern vermag. Doch Smith wie
Hieronymi zeigen auf, welche Probleme damit verbunden sind, Fähigkeit zum
Kriterium f€ur Verantwortungszuschreibung zu machen (vgl. a. Talbert 2012).

Zunächst einmal ist es unerfindlich, weshalb ein normativer Maßstab angesichts
einer in Bezug auf ihn bestehenden Unfähigkeit die Flagge streichen sollte. Wenn ich
schlecht im Rechnen bin, heißt das nicht, dass die Fehler, die ich mache, akzeptiert
oder gebilligt werden sollten. Wenn ich nicht vern€unftig f€ur ein Kind sorgen kann,
sollte ich keine Elternrolle €ubernehmen. Warum sollte es sich irgend anders verhal-
ten, wenn ich mich als unfähig erweise, gängige moralische Standards zu erf€ullen –
wenn ich z. B. konstant unzuverlässig oder aggressiv auftrete? Dergleichen sind
schwerwiegende Fehler, die schwerwiegende Konsequenzen f€ur die mich umgeben-
den Menschen zeitigen. F€ur diese Menschen bleiben es fraglos auch dann – und
vielleicht sogar gerade dann – Fehler, wenn ich sie nicht abzustellen weiß, und sie
haben allen Grund, den ihnen durch mich bezeigten Mangel an Achtung zu kritisie-
ren, ja mir €ubelzunehmen – allen Grund auch, ihre Beziehung zu mir zu ändern und
bestimmte Formen der Beziehung zu mir gänzlich zu vermeiden. Mit anderen
Worten: Sie haben guten Grund, mich als verantwortlich zu behandeln. Wie Hiero-
nymi sagt: „Der moralische Anspruch muss keineswegs im Angesicht der Unfähig-
keit des Individuums, ihm gerecht zu werden, weichen. Ein legitimer moralischer
Anspruch erfordert nur das Vorliegen der allgemeineren Fähigkeit, in zwischen-
menschlichen Beziehungen zu stehen“ (Hieronymi 2007, S. 122).

Hiergegen ließe sich nun einwenden (vgl. Abschn. 4), dass die Fähigkeit, besser
zu handeln, aus Gerechtigkeitsgr€unden doch gegeben sein muss. Wer unfähig ist,
moralische Standards einzuhalten, hat keine „faire Chance“, der „Sanktion“ des
Zur-Verantwortung-gezogen-Werdens zu entgehen. In seinem bekannten Aufsatz
‚Two Faces of Responsibility‘ (Watson 2004) hat Gary Watson diesen Einwand
durch eine Trennung zwischen Urteilen der „Zuschreibung“ („attribution“) und
solchen der „Zurechnung“ („accountability“) zu ber€ucksichtigen versucht. Die
Zuschreibung von Tugenden und Lastern darf demnach unabhängig von Fragen
der Handlungskontrolle erfolgen. Der unverbesserliche Egoist ist somit tatsächlich
egoistisch: Sein Denken und Handeln wird von einem unverwechselbaren Bin-
dungs- und Wertungsmuster gesteuert. Derartige moralische Beurteilungen sind
insofern angebracht, als der Betreffende €uber eine gewisse normative Kompetenz
verf€ugt – wenngleich diese Kompetenz sich nicht auf die „Fähigkeit, die richtigen
Werte zu erlernen“, erstrecken muss (Watson 2004, S. 282). Was aber die Zurechnung
angeht, so ist es eine Forderung der Gerechtigkeit, dass Menschen die Möglichkeit
haben, widrige Konsequenzen wie Vergeltung oder Schadensersatzforderungen
zu vermeiden, so dass hierf€ur das Kriterium der Freiwilligkeit und Hand-
lungskontrolle relevant bleibt. Watson gesteht zu, dass dies noch nicht ausreicht
und dass z. B. auch zu den Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens etwas zu
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sagen wäre: So könnten wir gezwungen sein, um anderer Menschen Rechte oder
Ansehens willen dem unverbesserlich Lasterhaften Kosten aufzuerlegen oder Gren-
zen zu ziehen. Seine Unterscheidung sucht Watson dadurch aufrechtzuerhalten, dass
er behauptet, solche Reaktionen verlören dann „ihre €ubliche Ausdrucksfunktion“
(Watson 2004, S. 281).

Das ist entschieden unbefriedigend. Der unverbesserlich Lasterhafte soll als
lasterhaft beurteilt und zugunsten anderer in der Aus€ubung seiner Laster gez€ugelt
werden. Die Frage wäre, worin eine solche Behandlung sich von derjenigen unter-
scheiden soll, die wir jemandem zuteilwerden lassen, den wir f€ur sozusagen ver-
besserlich lasterhaft halten, d. h. f€ur fähig, nicht lasterhaft zu sein, obgleich seine
Handlungen es sind. (Auch stellt sich die Frage, wie wir eigentlich den einen vom
anderen Charakter sollten unterscheiden können . . .) Ich sehe hier zwei miteinander
zusammenhängende Probleme. Erstens scheint, wie Smith geltend macht, die Art
unserer Reaktionen auf Übeltäter bei Watson unterbestimmt zu sein (Smith 2008,
S. 375 ff., 2012a). Und zweitens weist dieser Mangel laut Hieronymi (Hieronymi
2004) auf ein Grundproblem des Gerechtigkeitsarguments selber hin. In Anbetracht
nämlich der spezifischen Handlungen des Zur-Verantwortung-Ziehens ist es zu
simpel, diese als Kosten oder Lasten zuungunsten des Missetäters zu verbuchen
(vorsätzlich strafende Reaktionen einmal beiseitegelassen). Denken wir an Tadel,
Übelnehmen oder die Tendenz, die Beziehung zum Missetäter auf eine neue Grund-
lage zu stellen: Tadel beruht auf einem Urteil, wonach jenes Menschen Handlungen
und Charakterz€uge fehlerhaft sind; insofern in den typischen Gef€uhlsreaktionen
unsere Selbstachtung sich ausdr€uckt, liegt es nahe, dass wir Verletzungen der
Selbstachtung €ubelnehmen werden; und sich weiterhin auf einen Unzuverlässigen
zu verlassen oder eines Anderen Aggression freie Bahn zu lassen, ist offenkundig
falsch. All diese Urteile und Reaktionen sind aufgrund der uns widerfahrenen
Behandlung angebracht und werden nicht mehr oder weniger angebracht sein, wenn
weitere Betrachtungen etwa dar€uber hinzutreten, ob sie eher dem Wohl oder eher
dem Wehe dessen dienen, der uns geschädigt hat, und ob das im größeren Zusam-
menhang jeweils ‚gerecht‘ wäre. Derlei Überlegungen w€urden die falsche Art von
Gr€unden daf€ur liefern, Kritik und Übelnehmen zur€uckzuziehen (oder umgekehrt
anzubringen): genauso, wie es falsch wäre, etwas nur deswegen zu glauben, weil
mich das gl€ucklich macht.

Dessen ungeachtet behalten nat€urlich praktische Fragen wie die, wann wir unse-
ren Tadel aussprechen, wie wir unser Übelnehmen beherrschen oder unsere Bezie-
hungen zu anderen gestalten sollten, ihre Bedeutung. Die Antworten werden nicht
zuletzt davon abhängen, zu welcher Reaktion auf unsere eigene Reaktion die andere
Seite fähig oder geneigt scheint. Andererseits d€urfen wir nicht vergessen, wie
komplex unsere Praxis des Zur-Verantwortung-Ziehens ist und wie sie mit den
vielen anderen Arten von Gr€unden zusammenspielen muss, die unser Miteinander
regeln (vgl. bes. Smith 2007). Das heißt, die vermeintlich so einfache Frage: „Ist
jemand f€ur seine Laster oder Missetaten verantwortlich?“ kann uns hier keinen
ausreichenden Leitfaden bieten. Wenn wir alle anderweitigen Gr€unde daf€ur, dass
wir einander einen bestimmten Umgang schulden, beiseiteschieben, €uberdehnen wir
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das Verantwortungsprinzip, so dass es seiner Bindekraft verlustig geht und endlich –
kaum verwunderlich – als ungerecht oder sonstwie fragw€urdig erscheint.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eines Menschen Kontrolle €uber seine
Handlungen in zwei zentralen Hinsichten begrenzt ist. (i) Urteile und Einstellungen
sind zumindest im Normalfall unserer Kontrolle schlechterdings entzogen: Wir
können nicht ‚nach Belieben‘ glauben, beabsichtigen, €ubelnehmen, f€urchten oder
lieben. Solche Einstellungen sind eher als Manifestationen unserer rationalen und
evaluativen Tätigkeit zu verstehen. Sofern wir eine Kontrolle aus€uben, liegt sie
„behind the lens, so to speak“ (Hieronymi 2008, S. 371). Das heißt, unsere Gedan-
ken kontrollieren wir, indem wir eben denken; entsprechend kontrollieren wir auch
unsere wertende Tätigkeit, indem wir ihr obliegen, indem wir also urteilen, abwägen
und allmählich lernen, was f€ur uns erf€ullend ist und was von anderen geschätzt wird.
Betrachten wir das Vermögen, verantwortlich zu handeln, insgesamt, so scheint die
bewusste Aus€ubung von Kontrolle, etwa bei vorsätzlichen Handlungen oder bei dem
Versuch, eine bestimmte Einstellung zu ändern, mehr die Spitze des Eisbergs denn
der basale oder paradigmatische Fall zu sein. (ii) Wir sind, wie Fischer und Ravizza
unterstreichen, f€ur Gr€unde nur „mäßig“ empfänglich. Es wäre deshalb unstimmig,
die Verantwortungspraxis damit zu rechtfertigen, dass wir fähig seien, richtigzu-
liegen. Unser Denken und Urteilen ist, welche Eigenschaften der Fähigkeit dazu
sonst auch immer zukommen mögen, fehlbar. Es wäre ein Irrtum, anzunehmen,
unsere Fehler ließen sich unter Kontrolle bringen. Ohne Zweifel gibt es absichtliche
Versäumnisse und vorsätzliches Unrecht, doch handelt es sich dabei um Ausnahmen,
nicht die Regel. Ihnen zugrunde liegen Aufmerksamkeitsmuster, eine evaluative
Grundausstattung, die Neigung, manche Menschen und Dinge wichtiger als andere
zu nehmen – lauter Voraussetzungen, die einen Menschen schlimmstenfalls davon
abhalten, Gr€unde f€ur andere Denk- und Handlungsweisen anzuerkennen, und die ihn
noch im besten Falle gegen spezifische Gr€unde oder Werte blind machen können.
Die jeweiligen Grenzen des Handlungsvermögens eines Menschen geben Anderen
mehr und nicht weniger Grund zur Überpr€ufung seines Handelns und Wertens,
zumindest so lange, wie sie nicht sämtliches Vertrauen in seine Fähigkeit, Normen
f€ur unser Zusammenleben in der Welt zu bedenken und beurteilen, verloren haben.

Aus all diesen Gr€unden legen sowohl Smith als Hieronymi den Akzent nicht auf die
Wahl, sondern auf das Urteil. Unsere Fähigkeit zum vorsätzlichen Handeln und zur
Selbstkontrolle ist zwangsläufig begrenzt. Doch niemand kann es vermeiden, im Laufe
seines Lebens eine Haltung zu der Frage einzunehmen, was f€ur ihn wichtig und auf
welche Grundlage sein Zusammenleben mit anderen zu stellen sei. Ob er seine Wertun-
gen explizit be- und €uberdenkt oder nicht, sie finden sich auf jeden Fall implizit in seinem
Denken und Tun und haben tief greifende Folgen f€ur andere, die mit ihm interagieren.
Ein eingehendes Verständnis dessen verlangt erstens nach einer Konzeption von (verant-
wortlicher) Tätigkeit, die nicht auf der Idee eines separaten Kontrolleurs aufbaut, und
zweitens – auch wenn dies bei den hier erörterten Autoren nur eben angedeutet wird
(Hieronymi 2014) – nach einer Konzeption von wechselseitiger Anerkennung, aufgrund
deren verantwortungsfähige Personen einander – und sich selbst – als Urheber jener
Tätigkeit sowie als Träger entsprechender Verpflichtungen verstehen.
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8 Zusammenfassung

Alle hier betrachteten Autoren liefern wichtige Beiträge zum Verständnis des
Zusammenhangs von Verantwortung, Rationalität und Urteil. F€ur die Verkn€upfung
der Verantwortung mit unserem Denk- und Urteilsvermögen f€uhren sie zwingende
Argumente an. Auch bestärken sie uns in der Annahme, dass dieses Vermögen mit
der kausalen Ordnung der Welt kompatibel sei, wenngleich es distinkter normativer
Kategorien bed€urfe, um sichtbar f€ur uns zu werden.

Die inkompatibilistischen Bedenken speisen sich nach meinem Eindruck nach wie
vor aus zwei großen Problemkreisen. Zum einen ist die reale Praxis des Zur-
Verantwortung-Ziehens – mit der allerdings bedeutenden Ausnahme des Bestrafens –
lange Zeit fast völlig ausgeblendet worden und erst in den letzten paar Jahren zu einem
Gegenstand der Forschung avanciert (nicht zuletzt bei Smith 2007, 2012b und
Hieronymi 2004). Manche Autoren sagen offen, dass sie Verantwortung schon
deshalb nicht f€ur kompatibilistisch begr€undbar halten, weil sie sich an einem Verant-
wortungsbegriff orientieren, den menschliche Wesen prinzipiell nicht ausf€ullen
können; so etwa Galen Strawson mit seiner „Himmel-und-Höllen-Verantwortung“
(„heaven-and-hell responsibility“) (z. B. Strawson 2008). Allgemein und mit Peter
Strawson (Strawson 1962) gesprochen: Wenn wir uns auf die abstrakte Frage
konzentrieren, ob Menschen verantwortlich sind oder nicht bzw. ob sie gerechter-
weise zur Verantwortung gezogen werden d€urfen (wo dies simplistisch als Übel oder
Beschwernis veranschlagt wird), verlieren wir die mit der Verantwortungspraxis
verbundenen Beziehungen und Interaktionen aus dem Blick. Verlieren wir aber die
mit unserem Gegenstand verbundenen Aspekte aus dem Blick, wird der Gegenstand
selbst begreiflicherweise umso rätselhafter.

Zum anderen sind, wie mehrfach erwähnt, auch die grundlegenderen Begriffe der
rationalen Handlungsfähigkeit und des moralischen Vermögens noch längst nicht
ausreichend untersucht. Gemessen an der großen Zahl von Debatten zwischen
Kompatibilisten und Bef€urwortern eines metaphysischen freien Willens ist erstaun-
lich wenig €uber den Vermögens- bzw. Fähigkeitsbegriff und insbesondere €uber
unsere Denk- und Urteilsfähigkeit zutag gefördert worden. J. L. Austin hat einmal
bemerkt: „Immer wenn wir gerade geglaubt hatten, wir hätten ein Problem gelöst,
lugt besonders gern das Könnenwieder hervor und grinst zu uns herauf gleichwie der
[Kierkegaardsche] Frosch, der als Bodensatz am Grund des Bierkrugs hockt“ (Aus-
tin 1961, S. 231). Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Frosch
immer noch da ist und zu uns emporgrinst oder uns Grimassen schneidet.

Diese beiden Problemkreise €uberschneiden einander auf interessante Weise. Wie
verschiedentlich hier angemerkt, haben wir Grund zu der Annahme, dass die Praxis
des Zur-Verantwortung-Ziehens in einem konstitutiven Zusammenhang mit unserer
Fähigkeit steht, als rationale und verantwortliche Personen zu handeln, solche
Personen also zu sein. Ohne die Gesellschaft anständiger Menschen, die bereit und
imstande sind, uns unter anständigen Bedingungen zur Verantwortung zu ziehen,
erweisen sich unsere Fähigkeiten zum rationalen Denken und moralischen Urteilen
häufig als allzu schwach. Das soll nicht heißen, dass Menschen f€ur ihre Mitwirkung
an verbreiteten Übeln nicht zu tadeln oder sonstwie verantwortlich zu machen
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wären. Es ist aber ein Hinweis darauf, dass (scheinbar) rein individuelle Fähigkeiten
auch eine soziale Dimension haben und dass sich dies an der Praxis des Zur-
Verantwortung-Ziehens ablesen lässt (Vargas 2013).

Zusätzlich ließe sich noch darauf hinweisen, dass verantwortungsfähige Men-
schen dieses gesellschaftliche Moment auch auf ihrer eigenen inneren B€uhne insze-
nieren, indem sie die Perspektiven und möglichen Reaktionen anderer auf ihre
Denk- und Handlungsweisen durchspielen. Fischer und Ravizza stellen zu Recht
die Übernahme von Verantwortung f€ur das eigene Handeln als individuelle Fähigkeit
und Pflicht ineins heraus. Wir könnten auch sagen: F€ur die Fähigkeit zum verant-
wortlichen Handeln ist es grundlegend, dass jeder Einzelne sich selber zur Verant-
wortung zu ziehen lerne; oder noch stärker: Dies zu tun, ist Teil von Rationalität
selbst (vgl. Korsgaard 2009). Ohne die Fähigkeit, die Perspektive anderer einzuneh-
men und die Möglichkeit zuzulassen, dass sie uns in unserem Handeln ein wertvolles
Korrektiv bietet, wäre kein Mensch je in der Lage, an der sozialen Praxis des Zur-
Verantwortung-Ziehens teilzunehmen. Diese wäre dann lediglich eine Form der
Zwangsaus€ubung – bestenfalls die gut gemeinte, doch manipulative „Droh-Ökono-
mie“ („economy of threats“) der Utilitaristen, schlimmstenfalls die Forderung nach
Anpassung in einem unterdr€uckerischen oder ungerechten Sozialgef€uge.

Zu welchem Verständnis all dieser Aspekte wir dereinst auch gelangen werden,
der thematische Rahmen sollte mit dem vorliegenden Beitrag abgesteckt sein. Die
Praxis des Zur-Verantwortung-Ziehens hängt mit der spezifisch menschlichen (und
daher unvermeidlich fragilen und fehlbaren) Fähigkeit zummoralischen Denken und
Handeln zusammen. Die Frage der Rationalität dieser Praxis selbst konnte hier nur
gestreift werden. Doch sollte immerhin deutlich geworden sein, dass die Praxis des
Zur-Verantwortung-Ziehens in einer engen Beziehung zu jener des Verantwortung-
Übernehmens steht und dass beide eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung
rationaler Handlungsfähigkeit sowie moralischer Gemeinschaft spielen.

Literatur

Adams, Robert Merrihew. 1985. Involuntary sins. The Philosophical Review 94:3–31.
Austin, J. L. 1961. Ifs and cans. In his Philosophical Papers, 153–180. Oxford: Clarendon.
Benson, Paul. 1996. Review of R Jay Wallace, Responsibility and the moral sentiments. Journal of

Philosophy 93:574–578.
Boyle, Matthew. 2013. Active belief. Canadian Journal of Philosophy 39(Suppl. 1):119–147.
Boyle, Matthew. 2011. ‚Making up your mind‘ and the activity of reason. Philosophers’ Imprint

11(17).
Coates, D. Justin, und Neal A. Tognazzini, Hrsg. 2012. Blame: Its nature and norms. New York:

Oxford University Press.
Cullity, Garrett. 1997. Review of R Jay Wallace, Responsibility and the moral sentiments. Mind

106:803–807.
Fischer, John Martin. 1982. Responsibility and control. Journal of Philosophy 89:24–40.
Fischer, John Martin. 1987. Responsiveness and Moral Responsibility. In Responsibility, character

and the emotions, Hrsg. Ferdinand Schoeman, 81–106. Cambridge: Cambridge University Press
(nachgedr. als Kap. 3 in Fischer 2006:63–83).

Fischer, John Martin. 1994. The metaphysics of free will: An essay on control. Oxford: Blackwell.

Verantwortung, Rationalität und Urteil 391

g.d.williams@lancaster.ac.uk



Fischer, John Martin. 2006.My way: Essays on moral responsibility. New York: Oxford University
Press.

Fischer, John Martin. 2012. Semicompatibilism and its rivals. Journal of Ethics 16:117–43.
Fischer, John Martin, und Mark Ravizza. 1998. Responsibility and control: A theory of moral

responsibility. Cambridge: Cambridge University Press.
Fischer, John Martin, Robert Kane, Derk Pereboom, und Manuel R. Vargas. 2007. Four views on

free will. Malden: Wiley-Blackwell.
Frankfurt, Harry G. 1969. Alternate possibilities and moral responsibility. The Journal of Philoso-

phy 66:829–839.
Frankfurt, Harry G. 1971. Freedom of the will and the concept of a person. The Journal of

Philosophy 68:5–20.
Hieronymi, Pamela. 2004. The force and fairness of blame. Philosophical Perspectives 18:115–148.
Hieronymi, Pamela. 2006. Controlling attitudes. Pacific Philosophical Quarterly 87:45–74.
Hieronymi, Pamela. 2007. Rational capacity as a condition on blame. Philosophical Books 48:

109–123.
Hieronymi, Pamela. 2008. Responsibility for believing. Synthese 161:357–373.
Hieronymi, Pamela. 2014. Reflection and responsibility. Philosophy and Public Affairs 42:3–41.
Kane, Robert. 2002. Responsibility, reactive attitudes and free will: Reflections onWallace’s theory.

Philosophy and Phenomenological Research 64:693–698.
Korsgaard, Christine M. 2009. Self-constitution: Agency, identity, and integrity. Oxford: Oxford

University Press.
Korsgaard, Christine M. 2010. The activity of reason. Proceedings and Addresses of the American

Philosophical Association 83:23–43.
Lenman, James. 2006. Compatibilism and contractualism: The possibility of moral responsibility.

Ethics 117:7–31.
Levy, Neil. 2005. The good, the bad and the blameworthy. Journal of Ethics & Social Philosophy 1:

2–16.
Moran, Richard. 2012. Self-knowledge, ‚transparency‘, and the forms of activity. In Introspection

and consciousness, Hrsg. Declan Smithies und Daniel Stoljar, 211–236. Oxford: Oxford
University Press.

Otsuka, M. 1998. Incompatibilism and the avoidability of blame. Ethics 108:685–701.
Ripstein, Arthur. 2004. Justice and responsibility. Canadian Journal of Law and Jurisprudence

17:361–386.
Scanlon, T.M. 1998. What we owe to each other. Cambridge, MA: Belknap Press.
Sher, George. 2005. In praise of blame. Oxford: Oxford University Press.
Sher, George. 2005. Out of control. Ethics 116:285–301.
Smart, J.J.C. 1961. Free-will, praise and blame. Mind 70:291–306.
Smith, Angela M. 2004. Conflicting attitudes, moral agency, and conceptions of the self. Philoso-

phical Topics 32:331–352.
Smith, Michael. 2004. Rational capacities, or: How to distinguish recklessness, weakness, and

compulsion. In his Ethics and the a priori, 114–35. Cambridge: Cambridge University Press.
Smith, Angela M. 2005. Responsibility for attitudes: Activity and passivity in mental life. Ethics

115:236–271.
Smith, Angela M. 2007. On being responsible and holding responsible. The Journal of Ethics

11:465–484.
Smith, Angela M. 2008. Control, responsibility, and moral assessment. Philosophical Studies

138:367–392.
Smith, Angela M. 2012a. Attributability, answerability, and accountability: In defense of a unified

account. Ethics 122:575–589.
Smith, Angela M. 2012b. Moral blame and moral protest. In Coates & Tognazzini, Hrsg. 2012.
Strawson, P. F. 1962. Freedom and Resentment. Proceedings of the British Academy 48:1–25; dt.:

Freiheit und Übelnehmen. In Seminar: Freies Handeln und Determinismus, Hrsg. Ulrich
Pothast, 201–233. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1978.

392 G. Williams

g.d.williams@lancaster.ac.uk



Strawson, Galen. 2008. The impossibility of ultimate moral responsibility. In his Real materialism
and other essays, 319–331. Oxford: Clarendon.

Talbert, Matthew. 2012. Moral competence, moral blame, and protest. The Journal of Ethics
16:89–109.

Vargas, Manuel. 2013. Building better beings: A theory of moral responsibility. Oxford: Oxford
University Press.

Wallace, R. Jay. 1994. Responsibility and the moral sentiments. Cambridge, MA: Harvard Univer-
sity Press.

Wallace, R. Jay. 2002. Replies. Philosophy and Phenomenological Research 94:707–727.
Watson, Gary. 1975. Free Agency. The Journal of Philosophy 72:205–220.
Watson, Gary. 2004. Two faces of responsibility. In his Agency and answerability, 260–288.

New York: Oxford University Press.
Williams, Bernard. 1993. Moral incapacity. Proceedings of the Aristotelian Society 93:59–70.
Wolf, Susan. 1980. Asymmetrical freedom. The Journal of Philosophy 77:151–166.
Wolf, Susan. 1987. Sanity and the metaphysics of responsibility. In Responsibility, character and

the emotions, Hrsg. Ferdinand Schoeman, 46–62. Cambridge: Cambridge University Press.
Wolf, Susan. 1990. Freedom within reason. New York: Oxford University Press.
Wolf, Susan. 2005. Freedom within reason. In Personal autonomy: New essays on personal

autonomy and its role in contemporary moral philosophy, Hrsg. Taylor James Stacey,
258–274. Cambridge: Cambridge University Press.

Verantwortung, Rationalität und Urteil 393

g.d.williams@lancaster.ac.uk


	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Mitarbeiterverzeichnis
	Teil I: Grundlagen
	Definitionen und Voraussetzungen der Verantwortung
	1 Einleitung
	2 Definitionen der Verantwortung
	3 Verantwortung als Zurechnungsfähigkeit und Zuständigkeit
	4 Verantwortung als folgenbasierte Legitimation
	5 Verantwortung als kontextualistisches Reflexionsprinzip
	6 Verantwortung als Struktur- und Steuerungselement
	7 Voraussetzungen und Bedingungen der Verantwortung
	7.1 Konditionale Bedingungen
	7.2 Generische Bedingungen

	8 Zusammenfassung
	Literatur

	Strukturen und Relata der Verantwortung
	1 Einleitung
	2 Struktur und Strukturen der Verantwortung
	3 Relata der Verantwortung
	3.1 Das Subjekt der Verantwortung - Individualität und Kollektivität
	3.2 Das Objekt der Verantwortung - Partikularität und Universalität, Prospektivität und Retrospektivität
	3.3 Die Instanz der Verantwortung - Privatheit und Öffentlichkeit
	3.4 Der Adressat der Verantwortung - Privatheit und Öffentlichkeit
	3.5 Die normativen Kriterien der Verantwortung - Bereich der Verantwortung, Privatheit und Öffentlichkeit
	3.6 Weitere Relationselemente und Subkategorien der Verantwortung

	4 Zusammenfassung
	Literatur

	Verantwortlichkeit und Verantwortungstypen: Arten und Polaritäten
	1 Einleitung
	2 Verantwortung als Zuschreibungs- und Interpretationskonstrukt - Begriffsanalyse und Empirie
	3 Verantwortung als Relationsbegriff
	4 Normative vs. deskriptive Gebrauchsweise
	5 Verantwortungstypen
	6 Verantwortungsdiagramme (Strukturschemata)
	7 Verantwortungspolaritäten und idealtypische Extreme
	8 Zuschreibungen von Verantwortung
	9 Zur Systemverantwortung
	10 Verantwortung und strukturelle Implikationen
	11 Zusammenfassung
	Anhang
	Literatur


	Teil II: Geschichte und Genealogie
	Der Begriff der Verantwortung in der Antike und im Mittelalter
	1 Einleitung
	2 Verantwortung in der Antike
	2.1 Platon
	2.2 Aristoteles
	2.3 Die frühen Stoiker
	2.4 Die Epikureer
	2.5 Epiktet
	2.6 Alexander von Aphrodisias
	2.7 Der Neuplatonismus

	3 Verantwortung in der Philosophie der Spätantike und des Mittelalters
	3.1 Augustinus
	3.2 Anselm von Canterbury
	3.3 Peter Abaelard
	3.4 Thomas
	3.5 Johannes Duns Scotus
	3.6 Verantwortung als Verantwortlichkeit

	4 Zusammenfassung
	Literatur

	Der Begriff der Verantwortung in der Neuzeit und in der Aufklärung
	1 Einleitung
	2 Zur Wortgeschichte der Verantwortungssprache
	3 Mensch und Gott
	3.1 Theologie und Philosophie: Erasmus
	3.2 Verantwortung und Theodizee

	4 Freiheit und Verantwortung
	4.1 Der Raum der Freiheit als Raum der Verantwortung
	4.2 Freiheit des Handelns und Verantwortung
	4.3 Freiheit des Willens und Verantwortung

	5 Kant
	6 Zusammenfassung
	Literatur

	Der Begriff der Verantwortung in der Moderne: 19.-20. Jahrhundert
	1 Einleitung
	2 Das klassische Modell`
	3 Das Ungenügen des klassischen Modells
	4 Vorsorgeverantwortung
	5 Verantwortung als ethischer Grundbegriff
	6 Zusammenfassung
	Literatur

	Der Begriff der Verantwortung in der Gegenwart: 20.-21. Jahrhundert
	1 Einleitung
	2 Verantwortung als ethische Schlüsselkategorie in der Gegenwart
	2.1 Verantwortung angesichts globaler Bedrohungen
	2.1.1 Der universale Horizont der Verantwortung
	2.1.2 Verantwortung für die Natur und für zukünftige Generationen
	2.1.3 Verantwortung von Wissenschaft und Technik, Gesellschaft und Politik

	2.2 Verantwortung in lebensweltlichen Bezügen
	2.2.1 Verantwortung als Antwortverhalten
	2.2.2 Verantwortung für Handlungen, Überzeugungen und Einstellungen

	2.3 Verantwortung im Diskurs der Zivilgesellschaft
	2.3.1 Bürgergesellschaft als Verantwortungsgesellschaft
	2.3.2 Eine neue Verteilung von Verantwortung zwischen Staat, Gesellschaft und Bürgern

	2.4 Verantwortung in komplexen Systemen
	2.4.1 Systemverantwortung
	2.4.2 Verantwortung für korporatives und kollektives Handeln
	2.4.3 Verantwortung in der Wirtschaft
	2.4.4 Kosmopolitische Verantwortung

	2.5 Verantwortung in theologischer Perspektive
	2.6 Verantwortung als Leitbegriff einer Philosophie der Praxis

	3 Zusammenfassung
	Literatur


	Teil III: Theorien und Ansätze
	Deontologische Theorien der Verantwortung
	1 Einleitung: Teleologische und deontologische Theorien und die Frage der Verantwortung
	2 Zukunftsgerichte Verantwortung aus der Perspektive Rechte-basierter und Würde-basierter Moraltheorien
	2.1 Rechte-basierte Moraltheorien
	2.1.1 Charakteristische Weichenstellungen Rechte-basierter Moraltheorien
	2.1.2 Folgenorientierung, zur Frage absoluter Rechte und das Problem der Anzahl
	2.1.3 Rechte zukünftiger Personen
	2.1.4 Verantwortlicher Umgang mit Risiken

	2.2 Die Moralphilosophie Immanuel Kants als Würde-basierte Moraltheorie
	2.2.1 Einige Grundlagen der Handlungstheorie und Moralphilosophie Kants
	2.2.2 Die zwei Teile der Moralphilosophie Kants: Rechts- und Tugendlehre
	2.2.3 In sich schlechte Handlungen?


	3 Zusammenfassung
	Literatur

	Teleologische Ethik: Utilitarismus und Verantwortung
	1 Einleitung
	2 Affinitäten zwischen teleologischer Ethik und (proaktiver) Verantwortung
	3 Hauptmerkmale der teleologischen Ethik
	4 Mittel und Zwecke
	5 Weitere Abweichungen der teleologischen Ethik von der Alltagsmoral
	6 Der Utilitarismus
	7 Neuere Varianten des Utilitarismus
	8 Teleologische Alternativen zum Utilitarismus
	9 Konsequenzen der teleologischen Ethik für die Zuschreibung von Verantwortung
	10 Zusammenfassung
	Literatur

	Verantwortung in der Tugend- und Wertethik
	1 Einleitung
	1.1 Tugendethik und Wertethik
	1.2 Der Begriff der Verantwortung

	2 Verantwortung und Tugendethik
	2.1 Die Grundstruktur der Tugendethik
	2.2 Verantwortung als Strukturmoment der Tugendethik
	2.3 Verantwortung als Tugend

	3 Verantwortung und Wertethik
	3.1 Die Grundstruktur der Wertethik
	3.2 Verantwortung als Strukturmoment der Wertethik
	3.3 Verantwortung als Wert

	4 Zusammenfassung
	Literatur

	Diskursethik und Verantwortung
	1 Einleitung
	2 Traditionen
	3 Charakteristika
	4 Karl-Otto Apel
	5 Jürgen Habermas
	6 Die Prinzipien der Diskursethik bei Habermas
	7 Erweiterungen des Theoriekerns
	8 Diskursive Verfahren
	9 Zuschreibung von Verantwortung
	10 Zusammenfassung
	Literatur


	Teil IV: Begriffe und Aspekte
	Verantwortung und Pflichten
	1 Einleitung
	2 Pflicht
	3 Verantwortung
	4 Das Verhältnis von Verantwortung und Pflicht
	5 Zusammenfassung
	Literatur

	Verantwortung und Schuld
	1 Einleitung
	2 Die Geschichte der Schuld
	2.1 Schuld als Schuldnerschaft
	2.2 Schuld bezogen auf Befleckung und Sünde
	2.2.1 Schuld als objektive Befleckung und individuelle Fehlleistung: zu den Schuld- und Schuldentlastungsdiskursen in der grie...
	2.2.2 Erbsünde und Willensschuld in der augustinischen Tradition

	2.3 Zur Rationalisierung, Individualisierung und Moralisierung der Schuld in der Moderne
	2.4 Moralische Befleckung, metaphysische und kollektive Schuld

	3 Zusammenfassung
	Literatur

	Verantwortung und Zurechnung
	1 Einleitung
	2 Zur Geschichte der Zurechnung
	3 Elemente der Zurechnung und ihre Probleme
	4 Grenzen der Zurechnung
	5 Zusammenfassung
	Literatur

	Verantwortung, Freiheit und Wille
	1 Einleitung
	2 Handlungsfreiheit und Willensfreiheit
	3 Kompatibilismus und Inkompatibilismus: Die Positionen
	4 Freiheit und Verantwortung
	5 Kompatibilismus: Innerer Zwang durch Sucht und Phobien
	6 Freiheit und Determinismus
	7 Kompatibilismus: Konditionale Analyse von „können``
	8 Das Konsequenzargument
	9 Das Prinzip alternativer Möglichkeiten, Frankfurt-Szenarien und Willensstruktur
	10 Reaktive Haltungen
	11 Indetermination und Zufall
	12 Indeterministische Ereigniskausalisten
	13 Akteurskausalität
	14 Freiheitsskepsis
	15 Zusammenfassung
	Literatur

	Verantwortung, Determinismus und Indeterminismus
	1 Einleitung
	2 Willensfreiheit aus Sicht der modernen Psychologie und Hirnforschung
	3 Die gegenwärtigen Einsichten der Neurobiologie in die Steuerung menschlichen Verhaltens.
	4 Der strafrechtliche Schuldbegriff
	5 Der zivilrechtliche Begriff der freien Willensbildung und der Verantwortlichkeit
	6 Abschlussbetrachtung
	7 Zusammenfassung
	Literatur

	Verantwortung, Identität und Autonomie
	1 Einleitung
	2 Die Konkretisierung von Identität als Selbstverständnis
	2.1 Der Kontext: sprachgeschichtliche Entwicklungen
	2.2 Identität, Selbstverständnis und die praktische Frage
	2.3 Selbstverständnis und Selbstbestimmung

	3 Self-understanding
	3.1 Begriffliche Tendenzen
	3.2 Über Sprachgrenzen hinweg - hin zum Thema Verantwortung

	4 Verantwortung, Selbstverständnis und Autonomie
	4.1 Identität und Autonomie im Übergang zum modernen Verantwortungskonzept
	4.2 Selbstverständnis, Selbstbestimmung und Verantwortung
	4.3 Das Subjektivismus-Problem

	5 Zusammenfassung
	Literatur

	Verantwortung und Kontrolle
	1 Einleitung
	2 Kontrolle, Freiheit, und Verantwortung
	3 Volitionale Kontrolle
	4 Führungskontrolle
	5 Kontrolle als Urheberschaft
	6 Rationale Kontrolle
	7 Epistemische Kontrolle und schuldhaftes Unwissen
	8 Moralischer Zufall
	9 Zusammenfassung
	Literatur

	Verantwortung für Überzeugungen
	1 Einleitung
	2 Zur Geschichte der Ethik des Glaubens
	3 Die kompatibilistischen Reaktionen auf Alstons Paradoxon
	3.1 Der Angriff auf P2: Was bedeutet „steuern``?
	3.2 Der Angriff auf P1: Impliziert „sollen`` „können``?

	4 Zusammenfassung
	Literatur

	Verantwortung, Rationalität und Urteil
	1 Einleitung
	2 Hintergrund: Übergreifende Motive für die Verbindung von Verantwortung und Rationalität (bzw. normativen Überlegungen im wei...
	3 Susan Wolf, Freedom within Reason (1990)
	4 R. Jay Wallace, Responsibility and the Moral Sentiments (1994)
	5 Fischer und Ravizza, Responsibility and Control: A Theory of Moral Responsibility (1998)
	6 Angela M. Smith: Verantwortung liegt im Urteil, nicht in der Wahl
	7 Pamela Hieronymi: Verantwortliche Tätigkeit als „Wertungskontrolle``
	8 Zusammenfassung
	Literatur

	Verantwortung, Gerechtigkeit und Solidarität
	1 Einleitung
	2 Glücksegalitarismus und der Vorrang privater Verantwortung
	3 Schlechte Behandlung, Ungleichheit und die Rolle der Solidarität
	4 Drei Konzeptionen attributiver Verantwortung
	5 Freiwillig eingegangenes Risiko und Schwellenproblem
	6 Klugheitsfehler und das Problem der kritikablen Mitwirkung
	7 Moralischer Verstoß und vernünftiger Pluralismus
	8 Soziale Einheit und individuelle Verantwortung bei Rawls
	9 Zusammenfassung
	Literatur

	Verantwortung, Macht und Anerkennung
	1 Einleitung
	2 Begriffsbestimmungen von Macht, Anerkennung und Verantwortung
	2.1 Macht
	2.2 Anerkennung
	2.3 Verantwortung

	3 Macht- und Anerkennungsaspekte von Verantwortung
	3.1 Machtaspekte von Verantwortung
	3.2 Anerkennungsdimensionen von Verantwortung
	3.3 Macht und Anerkennung (in Verantwortungsrelationen)

	4 Macht- und Anerkennungsaspekte bei der Begründung von Verantwortungstheorien
	4.1 Verantwortung aufgrund von Handlungsmacht
	4.2 Verantwortung als Sorgepflicht aufgrund von sozialer Macht über andere
	4.3 Verantwortung als Antwort- oder Rechenschaftspflicht aufgrund der Anerkennung anderer

	5 Zusammenfassung
	Literatur


	Teil V: Typen und Arten
	Individuelle Verantwortung
	1 Einleitung
	2 Vom Primat individueller Verantwortung
	3 Die Verantwortlichkeit des Menschen
	4 Begriffsbildung im Vorfeld der Philosophie
	5 Theologische Tradition, personale Zurechnung und individuelle Verantwortung vor Gott
	6 Kierkegaard
	7 Die existenzielle Hypothek der Verantwortung
	8 Ein in der Flut der Literatur übersehener Denker
	9 Historische Überlast und das Problem der Zukunft
	10 Die Grenze der Verantwortung in den Grenzen möglichen Handelns
	11 Diversifikation und Struktur der Verantwortung
	12 Zusammenfassung
	Literatur

	Kollektive Verantwortung
	1 Einleitung
	2 Zum Status kollektiver Verantwortung
	3 Arten kollektiver Akteure
	4 Kollektive moralische Verantwortung: Drei Positionen
	4.1 Kollektive Verantwortung als Verantwortung kollektiver Akteure
	4.2 Individualistische Konzeptionen kollektiver Verantwortung
	4.3 Eliminative Auffassungen von kollektiver Verantwortung

	5 Kollektive Verantwortung: Einwände, Sorgen, Bedenken
	5.1 Strafe
	5.2 Die Eliminierung individueller Verantwortung
	5.3 Die Verdinglichung abstrakter Entitäten
	5.4 Kollektive sind keine Akteure
	5.5 Ockhams Rasiermesser

	6 Kollektive Verantwortung: Anwendungsfälle
	7 Kollektive Pflichten: Eine zukunftsorientierte kollektive Verantwortung
	8 Zusammenfassung
	Literatur

	Korporative und kooperative Verantwortung
	1 Einleitung: Die spezifischen Herausforderungen für Theorien korporativer und kooperativer Verantwortung
	2 Wer ist verantwortlich? Theorien gemeinsamen Handelns
	2.1 Kollektivistische Theorien gemeinsamen Handelns
	2.2 Individualistische Theorien gemeinsamen Handelns

	3 Verantwortlich wofür? Enge und weite Auffassungen von Verantwortung
	4 Theorien kooperativer und korporativer Verantwortung
	4.1 Kollektivistische Theorien kooperativer und korporativer Verantwortung
	4.2 Individualistische Theorien kooperativer und korporativer Verantwortung

	5 Evaluation
	6 Zusammenfassung
	Literatur

	Systemverantwortung
	1 Einleitung
	2 Moralisierung und Entmoralisierung
	3 Gesellschaft als System
	4 Steuerung moderner Gesellschaft
	5 Ethik der Gesellschaft
	6 Strukturen der Verantwortung
	7 Träger der Verantwortung
	8 Systemische Verantwortung
	9 Zusammenfassung
	Literatur

	Globale Verantwortung
	1 Einleitung
	2 Globale Verantwortung und globale Gerechtigkeit
	2.1 Allgemeine Zurechnungsgründe von Verantwortung
	2.2 Globale Verantwortung: Stationen einer Debatte
	2.3 Kritik an globaler Verantwortung

	3 Zusammenfassung
	Literatur


	Teil VI: Bereiche
	Ethische Verantwortung
	1 Einleitung
	2 Ethische Selbstverantwortung als autonome Wahl von Handlungsoptionen
	3 Ethische Fremdverantwortung des Selbst vor der normativen Instanz des Dritten
	4 Ethische Verantwortung an den Grenzen der Zurechenbarkeit von Schuld
	5 Zusammenfassung
	Literatur

	Rechtliche Verantwortung
	1 Einleitung
	2 Verantwortung in der Außenperspektive auf das Recht
	2.1 Das Recht als Antwort auf Verantwortung
	2.1.1 Willensfreiheit und Determinismus im Recht
	2.1.2 Determinismus im Strafrecht
	2.1.3 Determinismus im Verfassungsrecht

	2.2 Das Recht als Verantwortungsordnung
	2.2.1 Verantwortung als Legitimationsgrund rechtlicher Pflichten
	2.2.2 Verantwortung als Stellung des Normadressaten
	Verantwortung und Normtreue
	Verantwortung als Freiheit in der Bindung
	Wechselseitige Ergänzung des Rechts und anderer Maßstäbe des Handelns
	Insbesondere: die Verwaltungsverantwortung


	2.3 Verantwortung als Maßstab des Rechts
	2.4 Verantwortung als Erkenntnismittel des Rechts
	2.4.1 Verantwortung als heuristischer Rechtsbegriff
	2.4.2 Insbesondere: „Ethik sozialer Verantwortung`` im Bürgerlichen Gesetzbuch


	3 Verantwortung in der Innenperspektive auf das Recht
	3.1 Verantwortung als Rechtsbegriff im engeren Sinne
	3.2 Verantwortung als Rechtssatzbegriff
	3.2.1 Verantwortung in der Präambel des Grundgesetzes
	3.2.2 Verantwortung im Umweltstaatsprinzip und im Nachhaltigkeitsprinzip
	3.2.3 Kritik der Verantwortung als Rechtssatzbegriff

	3.3 Verantwortung als rechtsdogmatischer Begriff

	4 Zusammenfassung
	Literatur

	Soziale und politische Verantwortung
	1 Einleitung: Ein unumstrittener Bereich sozialer und politischer Verantwortung?
	2 Verantwortung für die Schaffung eines politischen Gemeinwesens
	3 Soziale Verantwortung innerhalb eines politischen Gemeinwesens
	4 Verantwortung für konkrete politische Handlungen
	5 Zusammenfassung
	Literatur

	Ökonomische Verantwortung
	1 Einleitung
	2 Gesellschaftliche und ökonomische Verantwortung
	3 Ökonomische Verantwortung als Basis der gesellschaftlichen Verantwortung
	4 Ökonomische Verantwortung impliziert gesellschaftliche Verantwortung
	5 Zusammenfassung
	Literatur

	Historische Verantwortung
	1 Einleitung
	2 Historische Erfahrung, Geschichtsbewusstsein und historische Verantwortung: Lehren aus dem Holocaust
	3 Moralische Maßstäbe für historische Verantwortung und ihre Modelle
	4 Historische Verantwortung und politische Verantwortungsethik
	5 Historische Verantwortung und Recht
	6 Historische Verantwortung und Erinnerungskultur
	7 Zusammenfassung
	Literatur

	Verantwortung in Religion und Kultur
	1 Einleitung: Verantwortung als kultureller Krisenbegriff - Religion als Teil der Kultur
	2 Geistesgeschichtliche Hintergründe des Begriffs ethischer Verantwortung
	2.1 Die Entdeckung der Verantwortung - Reaktion auf die Kulturkrise zu Beginn des 20. Jahrhunderts
	2.1.1 Die Idee der Handlungsfolgenverantwortung bei Max Weber
	2.1.2 Das Leitbild gesteigerter persönlicher Verantwortung in der Kulturphilosophie Albert Schweitzers

	2.2 Hintergründe für die Idee ethischer Verantwortung in der christlichen Religionsgeschichte?

	3 Ausdifferenzierungen im 20. Jahrhundert
	3.1 Zur Resonanz der Theologie auf die moderne Idee ethischer Verantwortung
	3.2 Kulturelle und sozialethische Profilbildung der Idee ethischer Verantwortung
	3.2.1 Situationsethische Deutung
	3.2.2 Individualethische und sozialethische Profilierungen
	3.2.3 Interpersonale Verantwortung
	3.2.4 Normative Verantwortung
	3.2.5 Kulturelle Fernverantwortung
	3.2.6 Zwischenfazit


	4 „Verantwortung vor Gott`` in der Kontroverse
	4.1 Aspekte der Theologie und der Religionskritik
	4.2 Die Streitfrage der Nennung Gottes in staatlichen Verfassungen

	5 Verantwortung für Toleranz
	5.1 Desiderate in der Religionsgeschichte
	5.2 Toleranzverantwortung heute - religiös sowie gesamtkulturell

	6 Gestaltungsverantwortung für Zukunftsfragen. Das Anliegen einer liberalen Utopie
	7 Zusammenfassung
	Literatur

	Verantwortung in Erziehung und Bildung
	1 Einleitung
	2 Verantwortung des autonomen Subjekts als Ziel von Erziehung und Bildung
	3 Verantwortung als Antwort auf den Anspruch des Anderen
	4 Kritik des grassierenden Verantwortungsbegriffs: Der Ruf nach Eigenverantwortung
	5 Zusammenfassung
	Literatur

	Verantwortung in der Kunst
	1 Einleitung
	2 Herausforderung des radikalen Autonomismus
	3 Bewertbarkeit der tatsächlichen Folgen von Kunstwerken
	4 Bewertbarkeit der moralischen Haltung von Kunstwerken
	4.1 Einwand des Kategorienfehlers
	4.2 Kritik am Künstler versus Kritik am Kunstwerk
	4.3 Kritik am manifestierten Künstler als Kritik am Kunstwerk

	5 Bewertbarkeit des moralischen Potenzials von Kunstwerken
	5.1 Potenzial zur Vermittlung propositionalen moralischen Wissens
	5.2 Potenzial zur Vermittlung praktischen moralischen Wissens
	5.3 Potenzial zur Vermittlung moralisch relevanten Wissens

	6 Zusammenfassung
	Literatur

	Verantwortung in den Medien
	1 Einleitung
	2 Verantwortung als ethisches Problem
	3 Zur Rolle des Mediums
	4 Der rechtliche Rahmen
	5 Verantwortung im Bereich der Medien
	6 Gegenkräfte
	7 Sonderfall Internet
	8 Zusammenfassung
	Literatur

	Verantwortung in Technik und Wissenschaft
	1 Einleitung
	2 Verantwortung und Mitverantwortung
	3 Technik und Wissenschaft
	4 Interne und externe Verantwortung in Technik und Wissenschaft
	5 Institutionalisierungen von Verantwortung in Technik und Wissenschaft: Ethikkodizes und organisatorische Formen (Korporation...
	6 Wissenschaftlich-technische Großprojekte und Verantwortung
	7 Verantwortung als Relationsbegriff in Technik und Wissenschaft
	8 Werturteilsfreiheit der Technikwissenschaften und Fragen der Verantwortung
	9 Pragmatische Aufgaben einer Verantwortungsethik in Technik und Wissenschaft
	10 Zusammenfassung
	Literatur


	Teil VII: Anwendung und Praxis
	Konsumentenverantwortung
	1 Einleitung
	2 Der Konsument als verantwortungsfähiger Akteur
	2.1 Der souveräne und der schutzbedürftige` Konsument
	2.2 Der autonome Konsument

	3 Grundlagen der Konsumentenverantwortung und Herausforderungen im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung
	3.1 Kriterien der Zuschreibung von Verantwortung
	3.2 Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung

	4 Modelle der Verantwortung für die Konsumentenverantwortung
	4.1 Geteilte Kausalverantwortung
	4.2 Geteilte Kollektivverantwortung
	4.3 Ist ein moralischer Vorwurf an Konsumenten gerechtfertigt?
	4.4 Zuständigkeit der Konsumenten für eine nachhaltige Entwicklung

	5 Handlungsbereiche der Konsumentenverantwortung
	5.1 Individuelle Dimension: Beiträge zu negativen Effekten reduzieren
	5.2 Kollektive Dimension: Strukturen des Systems verändern
	5.3 Grundlage: Information und Dialog

	6 Verhältnis der Verantwortungsbereiche und Priorisierung
	7 Diskussion: Zwischen Überforderung und Unterforderung
	8 Zusammenfassung
	Literatur

	Unternehmensverantwortung
	1 Einleitung
	2 Zentrale Modelle der Unternehmensverantwortung
	3 Kritik an den Modellen der Unternehmensverantwortung
	4 Normative Grundfragen der Unternehmensverantwortung
	4.1 Rechtliche, ökonomische, politische und moralische Unternehmensverantwortung
	4.2 Ökonomische Ethik, integrative Wirtschaftsethik und Governanceethik
	4.3 Grenzen der Unternehmensverantwortung

	5 Akteure der Unternehmensverantwortung
	6 Zusammenfassung
	Literatur

	Verantwortung und Governancestrukturen
	1 Einleitung: Verantwortung als Korrelat der Macht
	2 Ordnung durch Verantwortung: von Verantwortungsstrukturen und Verantwortungsarchitekturen
	3 Das anvertraute öffentliche Amt als Kristallisationspunkt von Verantwortung
	4 Von der Amtsverantwortung zur Rollenverantwortung
	5 Zauberformel „Verantwortungsteilung``
	5.1 Verteilung von Verantwortlichkeiten in komplexen ausdifferenzierten Gesellschaften
	5.2 Zwei verantwortungsverteilende Governanceregime at work

	6 Ein Verantwortungsregime von lehrbuchartiger Beschaffenheit: das System des föderalen Finanzausgleichs
	7 Good Governance als accountable governance
	8 Korporative Verantwortlichkeit und reflexive Steuerung
	8.1 Stärkung unternehmerischer Umweltverantwortung durch reflexive Steuerung
	8.2 Compliance als Erscheinungsform reflexiver Steuerung

	9 Zusammenfassung: Verantwortung als Bürde und Privileg
	Literatur

	Verantwortung und Menschenrechte
	1 Einleitung
	2 Diskursgeschichte und Herkunft der Verantwortung
	2.1 Freiheit und Verantwortung
	2.2 Zwei Typen der Verantwortung: retrospektive und prospektive Verantwortung

	3 Freiheitsethos und globale Verantwortung.
	3.1 Die Entstehung der Menschenrechte in der Gesellschaftswelt
	3.2 Von der interpersonalen zur gesellschaftlichen Verantwortung
	3.3 Die historische Entwicklung der Menschenrechte
	3.4 Menschenrechte vom fremden Menschen her gedacht
	3.5 Menschenrechte als gesellschaftsweltliche Verantwortungserfahrung

	4 Zusammenfassung
	Literatur

	Verantwortung für globale Armut
	1 Einleitung
	2 Ursache und ursächliche Beteiligung
	3 Die zwei Quellen moralischer Verantwortung
	4 Verwischung der Grenzen
	5 Das Profitieren von schlechten Umständen anderer
	6 Weiterführende Gedanken über das Profitieren von schlechten Umständen anderer
	7 Ich und Wir
	8 Der zweite Strang des kausalen Arguments
	9 Das Wir im humanitären Argument
	10 Aufsteigende Verantwortung im kausalen Argument
	11 Die Einführung der Menschenrechte in die Thematik
	12 Zusammenfassung
	Literatur

	Klimaverantwortung
	1 Einleitung
	2 Klimaverantwortung aus umweltethischer Perspektive
	2.1 Was ist Umweltethik?
	2.2 Begriff der Natur
	2.3 Natur- und Umweltverantwortung
	2.4 Die Struktur des klimaethischen Verantwortungsbegriffs

	3 Der Klimawandel als Verantwortungsobjekt
	3.1 Der Klimawandel als naturwissenschaftliches Phänomen
	3.2 Das Kausalitätsproblem
	3.3 Erkenntnisbasis der Klimaverantwortung
	3.4 Das Klimasystem als explanatorischer Konnex

	4 Der Mensch als Verantwortungssubjekt
	4.1 Erste Ebene: Wirkkausale Erklärungsfiguren
	4.2 Zweite Ebene: Normative Erklärungsfiguren
	4.3 Begründungsmodell für Klimaverantwortung
	4.4 Normativer Kern des Begründungsmodells

	5 Klimarelevante Normensysteme und Verantwortungsinstanzen
	5.1 Zur Differenzierung zwischen Normensystem und Verantwortungsinstanz
	5.2 Die Herausforderungen eines anerkennungswürdigen Normensystems
	5.3 Das Klimabewusstsein als Verantwortungsinstanz

	6 Eckpunkte eines klimaethischen Normensystems
	6.1 Die technische Handlungsdimension
	6.2 Klimaethische Bewertung der technischen Optionen
	6.3 Die Verteilung Klimawandel-induzierter Lasten

	7 Zusammenfassung
	Literatur

	Verantwortung und Risiko
	1 Einleitung
	2 Begriff der Verantwortung
	2.1 Wer verantwortet?
	2.2 Was wird verantwortet?
	2.3 Wofür und wem gegenüber ist man verantwortlich?
	2.4 Welche Werte begründen die Verantwortung?
	2.5 Wovor ist man verantwortlich?
	2.6 Unter welchen Bedingungen gibt es Verantwortung?
	2.7 Ausgewählte Verantwortungstypen

	3 Begriff des Risikos
	3.1 Wie ist das Risiko definiert?
	3.2 Wie hoch ist der mögliche Schaden?
	3.3 Wie entstehen mögliche Schäden?
	3.4 Kann ein Schadenseintritt bestimmt und beeinflusst werden?
	3.5 Ausgewählte Risikotypen

	4 Verantwortbarkeit eines Risikos
	5 Praktische Schlussfolgerungen
	6 Zusammenfassung
	Literatur


	Teil VIII: Grenzen
	Diffusion von Verantwortung
	1 Einleitung
	2 Was bedeutet Verantwortung?
	3 Unterminierung von Verantwortung durch Diffusion
	4 Wie sind Notlagen definiert und wie reagieren Beobachter auf die Notlagen anderer?
	5 Verantwortungszuschreibung, Bitte um Hilfe und passives Vorbild: Additive Effekte
	6 Metaanalyse und weitere Belege der Diffusion der Verantwortung
	7 Wann wird der Diffusionseffekt verringert oder sogar in sein Gegenteil umgekehrt?
	8 Blockaden des Denkens gegen Hilfeleistung und was man dagegen tun kann
	9 Diffusion der Verantwortung als Teil der Anthropologie des Menschen
	10 Zusammenfassung
	Literatur

	Expansion von Verantwortung
	1 Einleitung
	2 Verantwortungsethik jenseits der Intentionen
	2.1 Das Modell der Verantwortungsethik
	2.2 Übergänge von der individuellen zur institutionellen Verantwortung
	2.3 Praktische Formen und Governance-Strukturen
	2.4 Typische Probleme der Verantwortungsexpansion
	2.5 Wissensverantwortung als Reaktion auf semantische Inkonsistenzen

	3 Philosophische und wissenschaftstheoretische Schwierigkeiten
	4 Zusammenfassung
	Literatur

	Leugnung und Ablehnung von Verantwortung
	1 Einleitung
	2 Konzeptioneller Hintergrund
	2.1 Verantwortung
	2.1.1 Unternehmensverantwortung
	2.1.2 Konsumentenverantwortung

	2.2 Verantwortungsablehnung und -leugnung

	3 Formen der Verantwortungsablehnung
	3.1 Verantwortungsdiffusion
	3.2 Verantwortungsdelegation
	3.3 Free Riding und soziales Faulenzen

	4 Moralisches Gleichgewicht herstellen trotz Verantwortungslosigkeit
	4.1 Rationalisierung der Verantwortungsablehnung
	4.2 Motivated Reasoning und Moral Reasoning
	4.3 Moralische Entkopplung

	5 Zusammenfassung
	Literatur



